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"DER LICHTBLICK" erscheint 
in der Regel einmal mona t 
lich . Der Bezug ist ko
stenfrei . Bestellungen sind 
an die Redaktion zu rich
ten. 

"DER LICHTBLICK" wird aus
sch ließlich von Strafge
fangen en e rste l lt . Eine 
Zensur f indet n i cht statt . 

Einem Tei l d i eser Aus
gabe haben wir Zahlkarte n 
beigelegt - zur Er leichte
rung f ür unser e zahlungs 
bzw. spenden freudigen Le
ser . 

Die Rücksei te des Ein 
lieferungsscheines ist mit 
ei12er Spendenquittung ver
sehen , die in Ve r bindung 
mit dem Postste mpel als 
gültiger Be leg beim Fi
nanzamt vorgelegt we r den 
kann . Die Spenden an d en 
"LICHTBLICK" sind a l s ge-
meinnützig anerkannt. 
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wie Sie dem letzten Heft entnehmen konnten, ist der 
Ihnen sehr gut bekannte - jol- ausgeschieden. Auchsein 
langzeitiger ~1i tarbei ter, dem Leser unter dem Zeichen 
-elbe- geläufig, verliei3 die Redakt1on des 'lichtblick 1 

dr ei Wochen zuvor . Wir wünschen Beiden alle.s Gute für 
die Zukunft, hoffen aber , daß sie die Problematik des 

·Strafvollzuges weiterhin im Auge behalten. 
~-lir sind eine neue Redaktion und werden dafür Sor

ge tragen, daß der ' lichtblick' weiterhin monatlich 
erschei nt. 

Zwei Schwerpunkte sind es, die wir uns auf die Fah
ne geschr ieben haben. Erstens : Transparenz für die Si
tuation des Strafvollzuges nach draußen herzustellen. 
Zweitens : Den Inhaftierten auf dem Laufenden zu halten 
und für ihn und seine Nöte , ein offenes Ohr zu haben. 

Letztendlich ist der ' lichtblick ' eine Gefangenen
zeitschrift , was nicht vergessen tolerden sollte . 

Wie schon immer, so haben auch in unserem ersten 
Heft, zum Anfang die Leser das Wort. Wir hoffen, daß 
wir wei terhin solch einen guten Kontakt zu ihnen haben 
werden . Ganz besonders erfreulich wäre es, wenn dieser 
positive Zustand noch intensiviert werden könnte. 
Schreiben Sie uns; wir setzen uns dann mit Ihrer Kri
tik auseinander . 

Der Kommentar des Honats beschäftigt sich mit der 
Insassenvertretung in der JVA- Tegel und hofft , sie auf 
ihre Höglichkeiten aufmerksam zu machen . 

Im nächsten Artikel stellen wir den neuen Justizse
nator, Herrn Rupert Scholz, vor. Die Redaktionsgemein
schaft wird sich bemühen , ihn zu einem Interview bewe
gen zu können . 

Anschließend folgt - wir wären froh wenn es über
flüssig wäre - Kritik an der Tegeler Küche . Für viele 
ein Ärgernis seit Jahren. 

Eine Dokumentation zur Situation Inhaftierter in 
Deutschlands Gefängnissen, bringen wir in zwei Teilen . 
Teil Nr . I liegt Ihnen jetzt vor. 

Unser nächster Beitrag bat den § 57 - StGB - zum 
Inhalt . Die Strafaussetzung zur Bewährung: Ausnahme 
und nicht die Regel . 

Über das seit Jahren heiß diskutierte neue Haus in 
Tegel - es handelt sich um das Haus V - gibt das Kon
zept für dieses Haus genügend Auskunft. 

In groben Umrissen folgt dann die Arbeitssituation 
in unserer JVA. 

Wir beenden das erste Heft mit dem Abschluß der 
Thesen über den Jugendstrafvollzug. 

Leider sind auch wir gezwungen, auf Seite 3 den 
Abdruck des Spenden- Konto zu bringen. Trotz neuer Re
daktion , "bleiben" die Kosten für den 'h.cbtblick' 1n 
der Tendenz steigend. 
Wi r sind weiterhin auf den Großmut der Spender ange
wiesen . 

Ihre 

Redaktionsgemeinschaft 

'der l ichtblick' 
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EIGENTUMSVORBEHALT: 

Die Zeitschrift bleibt solange Ei
gentuiD des Absenders, bis sie dem Ge
f~ngenen persönlich ausgehändigt 
wud . Auf § 31 Abs. 3 StVollzG '"ird 
besonders hingewiesen . Hiernach kann 
der Anstaltsleiter Schreiben anhal 
ten, wenn sie grob unrichtig oder er
heblich entstellende Darstellungen 
von Anstaltsverhältnissen enthalten. 

Wird die Zeitschrift dem Gefanoe-
• ö 

nen n~cht persönlich ausgehändigt -
wobei eine "Zurhabenahme" keine per
sönliche Aushändigung im Sinne die
ses Vorbehalts darstellt -, ist sie 
deiD Absender unter Angabe des Grundes 
zurückzusenden. 

-red-

EINE'BITTE AN DIE EXTERNEN LESER: 
I 

Das Briefamt der JVA Tegel bittet 
alle Angehörigen undmit Insassen der 
JVA Tegel i m Briefwechsel stehenden 
externen Leser darum, bei Schreiben 
an Insasse n grundsätzlich zur nor
male n Anschri f t auc h die Angabe der 
Teilanstalt, in der der jeweilige In
sasse inhaftiert ist, zu vermerken! 
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Unser Auftakt als neue Redaktions
Crew ist ein Sonderheft, welches sich 
mit dem§ 13 - StVollzG- auseinander
setzt . Ein Thema, das die Gemüter er
hitzt. Besonders interessant für den 
Inhaftierten dürften die Innenseiten 
dieses Heftes sein. Der Instanzenweg 
bei einer Beschwerde auf den einfach
sten Nenner gebracht . Wir bitten den 
externen Leser um Verständnis , daß wir 
ihm dieses Heft nur auf Anforderung 
schicken können. 

-red-
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Auf dieser Seite haben unsere Leser das Wort, Ihre 
1-lünsche, Anregungen und Forderungen, ihre Kritik und 
ihr Urteil oüssen sich nicht unbedingt mit der ~einung 
der Redaktion decken. 

Di~ Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen. 
Anonyme Briefe haben keine Chance. 

-red-

Ha.U.o, Ih!t Ueben! Liebe Mitglieder der Re-

Af-6 .i.c.h heu.te. denB!Ue.6- dakt i onsgeme i nschaft! 

kMten te.Vtte., WaJt -i.c.h Durch Zufall kam mir 
tvie.de.Jt e.-i.nma.i 6·'t.e.u.CÜg Eure Gefangenenzeitung 
iibeJl./ta.,~c.lt.t, den 'U.c.ftt- 'der Iichtblick' in meine 
bUck.' vof1 Eucft e~tfta.Lten Hände, dies es ver an 1 aßte 
zu haben! mich Euch zu bitten, mir 

E~ ü.t bc.hon .ta.nge regelmäßig nach Erschei-
, -··'- aJ nen Eure Zeitung zu über-helt, -.tc.,1 gtuu.ue zwu J z-

Jte - und e..~ ü.t nun a.ft de.Jt senden· 
ZU.t, EU!te.!t Jtedak:üone.i- I eh muß sagen, daß 
ien A!tbrU...t, u.n.te.Jt de.11 ge.- Eure Gefangenenzeitung 
geben eH Um~tä.•u:lelt, un eine der besten ist, we 1-
cüek.e..~ Lob "a.u.Heh!tu- ehe i eh bis I ang ge 1 esen 
ben"! habe. i eh kann desha 1 b 

• A 6 · nur sagen, macht weiter Vi.e. Ma.<.- Mga.be. -<-ft- h 
de. .<.eh behond~ gu.t ge.- so und laßt Euch durc 
tu.ngen; i.eh ne..hme. a.n, daß a 11 zuoft dumme Sprüche 
de..'l. .tiith.üche. A.'l.tike.i u- n j cht entmutigen. 

ne gJtoße. Re..5orumz hat, Ferner möchte i eh 
u11d -<.eh totteJL~.t(i..tze. d.te Euch um die a 1 sba I d i ge 
Fo1tde.Jtu11g. Zusendung Eures Sonder-

Au.~ uge.nelt E·'t6a.$vwng merkblattes über die re-
levantesten OLG EntscheiWU/3 <..c.Jt, ~v.te. ~eluoe..t zu-

.tung ~a/tbe..Lt .i~.t, t~e.lllt da..o dungen im Zusammenhang 
Mate.lt.i.al ve.JtzÖgVL.t grue.- mit der als rechtswidrig 
1Vtt !IJ-tJtd adelt a.belt da.6 , erkannten Praxis der Re
La.you.t ode..t V.tuek ;uelt.t gelurlaubskürzung, worauf 
.'t.e.clt.t:::Ut.i.g ne.Jt.Üg tu-i..td; Ihr im Heft 7/Öl hingevJie
da..~ .W t auch da.~ tucüge. sen habt· 
PJtobiem de.Jt SehiU.e.Jtze...i.- Im voraus meinen 
.tu.;tge.n; de..oha.ib WÜ.VL6ehe. herzlichsten Dank für Eu-
.i.c.h Euch von ga.n::e•t Helt- re freund 1 i chen Bemühun-
zen we..Uv-JUn v.tel ERnoig gen verb I e 1 be i eh 

u11d gu.tM Gei.i.ngen! mit freundlichen Grüßen 

AUu Ue.be, EWte Lyd.i.a. H. E. Rä .• Ce II e 
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I eh bin S.tu.cüe.Y!Ita.t an 
e..i.11~n Bl.i.nde.n- und Se.hbe.
h.i.nde.Jt.te.n - Gymna.6iwn .in 
Ma~tbUJtg u.YI.d be.ha.nde.ie. im 
UnteJt/L.i..c.h.t dM Thema.: Ju
g e.,tdkf'J.m.i..na.U.;tiLt, Re..o o
z.i.afu-i.eltu.n.g MW . 

Va. ieh .<.n une.n V e..t
ö ~ 6 e.n.tlichung au 6 I h!te. 
Ze..Uung 1 U.ciU:bUck 1 ge.
~.toße.l1 b.i.n, wü.Jtde. ~eh 
ge.Jtne. un paaJt Au..ogabe.n 
cüe..oelt Ze.-i..tung beziehen. 

Ich danke Ihnen 0ü.Jt Ihlte 
Mühe., 

6Jte.undUeho.te. Glt.iiße. 

,tl • Ge~tdu , '.la.-tbUitg 

Hallo, Lichtblicker! 

Habe 
vom 12. 
erhalten . 

Euer Schreiben 
August dankend 

Gleich vorweg möchte 
ich Euch mitteilen, daß 
Mann/Frau mir die Zusen
dung des 1 liehtblick 1 , 

(im wahrsten Sinne des 
Wortes!) bewilligt hat. 

Habe Eure letzte Aus
gabe, Juli 81, mit doch 
ziemlichen Interesse ge
lesen. Besonders der Be
richt: Die "Anonymität" 
Des Max Planck Institutes 
hat mihc doch srhr "er
schrocken", später wütend 
:-1erden lassen. Denn auch 
ich habe an diesen Test's 
teilgenoTIUnenl? 

Danke Euch für Eure 
Offen~eit, macht weiter 
so! 
Endlich mal 'ne Crew, die 
aus fähigen Leuten be
steht! 

Freundliehst 
Ralf Sch., Adelsheim 



Am 1. 1. 1977 war es end
lich so weit. Di e Dienst
und Vollzugsordnung wurde 
durch das Strafvollzugs
gesetz abgelöst. Letztere 

die DVollzO hatte 
jahrzehntelang das tägl i
ehe Leben in den Vo 11 zugs
anstalten geregelt. Von 
Land zu Land verschieden. 
Es warenVerordnungen, die 
in erster Linie nach dem 
Motto: "Law and Order" 
ausgerichtet waren. Der 
Inhaftierte konnte machen 
was er wollte, er stieß 
einfach immer wieder auf 
diesen - in jeder Situa
tion angewandten - Be
griff. ln kurzen Worten, 
er war hilflos undeventu
elle Beschwerden kennteer 
am besten gleich verges
sen. 

Diese unhaltbareS i tua
tion wurde nit lnkraft
treten des StVollzG geän
dert. Im Vordergrund steht 
die Resozie~l isierung des 
Inhaftierten. Die einzel
nen Paragraphen regelndas 
Vollzugsgeschehen, legen 
dem lnhaftiertenPfl ichten 
auf; geben ihmauf der an
deren Seite aber auch 
Rechte. Rechte, die er 
über die Strafvollstrek
kungskammern auch zur Not 
einklagen kann. 

Eines dies er Rechte be
inhaltet der§ 16o StVoll 
zG. Leider scheintder ln
halt dieses Paragraphen 
ein wenig in Vergessenheit 
geratenzusein. Er lautet 
wörtl i eh: 

Den Gefangenen und Unter
gebrachten soll ermöglicht 
werden, an der Verantwor
tung für Angelegenheiten 
von gemeinsamen Interesse 
teilzunehmen, die sich ih
rer Eigenart und der Auf
gabe der Anstalt nach für 
ihre Mi t~ofirkung eignen. 

· Mit ande ren 
für jeden klar 

Wor t en -
und deut -

1 ich- ist hierdie Insas
senvertretung gemeint. Von 
ihr hört man in der letz
ten Zeit sehrwenig. Warum 
eigentlich? 

Die ersten Insassenver
tretungen - nach lnkraft
treten des StVo 11 zG -hat
ten, da die ganze Sache 
so neu war, ziemlichen 
Schwierigkeiten entgegen
zutreten. Trotzdemmachten 
sie sichsehr engagiert an 
die Arbeit. Viel wurde 
zwar nicht durch sie er
reicht, aber man sah den 
guten Wi 11 en; außerdem be
reiteten sie den Weg für 
die nachfolgender. Insas
senvertreter vor . Sie ver
suchten ihr Möglichstes 
und 1 ießen sichnicht tot
schweigen . Ablehnende Be
scheide 1 ießen sie nicht 
verzagen, sondern bestärk
ten sie nur in ihrer Ar
beit. 

Die erste Insassenver
tretung mußte nach einem 
Jahr den Hut nehmen und 
gehen. Neue Insassenver
treter übernahmen dieAuf
gabe. Langsam, man konnte 
es deutlich beobachtery, 
wurde es gang und gäbe, 
daß diese Posten - denn 
als solche waren sie zu 
betrachten - nur noch der 
e.i genen Profi 1 i erung dien
ten. Ende 1979 sprach man 
von den Insassenvertretern 
in bestimmten Teilanstal 
ten nur noch von Hilfspo
lizisten. Allgemeine Mü
digkeit gegenüber diesen 
Leuten, sowie dem Begriff 
als solchen überhaupt, 
konnte beobachtet werden. 

Ausnahmen bestätigten 
die Regel. Einzelne ln
sassenvertreter versuch
ten wirklich, diesesdurch 
Gesetzgebung gelieferte 
Instrument zum Nutzen der 
Allgemeinheit e i nzusetzen . 

De r 'Lich t b l ick' wird 
versuchen mi tzuhe 1 fen, der 
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Insassenvertretung wiede r 
den guten Ruf zu verschaf
fen, den sieeinmal hat te. 
Der Name "lnsassenve r t re
tung" soll nicht nur als 
politischer Deckmantel 
für dieöffentl ichke it ge
braucht werden. Mit d ie sem 
Instrumenta ri um kann man , 
Willen vorausgese t z t , s eh r 
viel f ür d ie Gesamtheit 
der Insassen errei chen . 
Das gilt allgemein. Nich t 
nur fürdie Deutschen . Die 
vielen Ausländer in un se
rer Anstalt habenauch i h
re eigenen Insas senvertre
ter, die von ihnen gewäh 1 t 
wurden. 

Als ersten Schritt in 
dieser Richtung hat der 
'Lichtblick' beschlossen, 
der Insassenvert retung 
Platz zu Veröffentl ichun
gen einzuräumen . Dort kön
nen sie monatl ichspezi e l 
len Kummer, , Anregungen 
oder Beschwerdenpub 1 i z i e
ren. Prozentual haben wi r 
der deutschen I .V. 2 Sei -
ten und den 
Seite zur 
s te 11 t. 

Ausländern 1 
Verfügung ge-

Wir sind gespannt, ob 
von dem Angebot Gebrauch 
gemacht wird. Um für al le 
Inhaftierten eventuell et
was zu e r reichen, sollten 
bestehende pe rsönl i che 
Differenzen "ad akta" ge
legt werden. 

Wie wäre es vielleicht 
mit einer gerne i nsamen Kon
ferenz der gesamt en I . V. , 
unter Teilnahme de r An 
staltsbeiräte? 

Vor al Jen Dingen aber 
bitte nicht vergessen : 
Laßt die Insassenvertre
tung nicht im Dornr:..:schen
schlaf. 

Sie ist Werkzeug! 
Ein solches Werkzeug 

sollte nur r ichtig benut z t 
werden. 

- war-
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RU PER T SCHOLZ 
SENATOR FÜR JUS TIZ 

Im Augenblick macht er 
sich wieder einmal mit 
Berlin vertraut , Rupert 
Scholz, Justizsenator im 
Kaoinett Weizsäcker . Be
reits mehrfach ist Scholz 
beruflich zwischen seiner 
Geburtsstadt Berlin und 
München gependelt: 1967 
ging er nach seinem zwei 
ten juristischen Staats
examen mit dem Staats
rechtler Lerche in die 
Bayern~etropole, habili 
tierte dort, kehrte 1972 
zum erstenmal an einen 
Lehrst~hl an der Freien 
Universität zurück. Neben 
seiner Professur war 
Scholz in Oahlem auch 
"hochschulpolitisch stark 
beschäftigt" - er hat "in 
der liberalen Aktion mit
gemacht". 1978 ging er 
wieder ar die Universität 
München, von wo er j et zt 
auf den Ruf Wei zsäckers 
hin als Justi zsenator 
abermals an die Spree kam. 
"~="ür mich kam das aus 
ziemlich heiteren Himmel" . 
Schol z war Weizsäcker em
pfohlen worden . 

Zwei Gründe \'Iaren vor 
allem ·für den erneuten 
persönlichen Wechsel aus
schlaggebend: "Eben wi e
der Berlin" sowie di e Per
s~nlichkeit ~eizsäckers . 
Scho 1 z ist von der konzep
tionellen Fähigkeit sei 
nes Kabinettchefs über
zeugt, er hat die "sichere 
Erwartung, daß Weizsäcker 
hier in Berlin etwas be
wirken kann 11

• 

Scholz hat auch eigene 
Konzeptionen, obgleich er 
sich natürlich darüber im 
klaren ist , daß für einen 
Landesminister sich Ju
stiz und Rechtspolitik auf 
vergleichsweise konkrete 
Frageste 11 ungen begrenzen. 
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INFORMAT I ON 

Da \'lären ei nma 1 der 
Dauerbrenner auf den Nä
geln des Justizsenators, 
der Strafvoll zug, sowie , 
"aktuell 11

, die Frage der 
Hausbesetzungen . 

"Ich glaube nicht, daß 
der Innensenator und der 
Justizsenator dazu da 
sind, das Hausbesetzer 
problern zu Jösen. Der 44 
jährige Scholz sieht die 
Zuständigkeiten hierfür 
vor allem bei seinen ~ol
l egen vom Bau- bez i ehungs
weise Jugendressort. Der 
Senat werde hier "sehr 
schnell" ein Konzept vor
stellen , "das alle Aspekte 
berücksichtigt". Der 

Rupert Schoh 

Staatsanwaltschaft gegen
über hat er folg l ich auch 
bei einem ersten Vorstel 
l ungsgespräch klarge
stell t, daß er ihre Zu
ständigkeit genauso achte 
wie er erwarte, daß die 
Staatsanwaltschaft seine 
Zuständigkeit und die Auf
fassungen des Senats 
acht e . Se in Weisungsrecht 
gegenüber der Strafverfo 1-
gungsbehörde jedenfalls 
sieht Scholz als einen 
"Ausnahmetatbestand" an. 

Im Strafvollzug s ie~t 
si ch ei n Justizsenat or in 
Berl in neben a 11 gemeineren 
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Problemen wie dem Drogen
konsum oder der "raumli
chen Beengtheit" in den 
Haftansta 1 ten sehr sehne 11 
mit den speziellen Fragen 
konfrontiert, die sichaus 
der Vielzahl hier inhaf
tierter Terroristen erge
ben. Den Hochsicherheits
trakt in Moabit betrach
tet Scho 1 z a 1 s ein Konzept, 
das er vorgefunden hat 
und von dem er ohne wirk
lich überzeug~nde Alter
nativen nicnt abzugehen 
beabsichtigt. Auch einen 
jederzeit möglichen Hun
gerstreik kann der Senator 
"als politische '.~affeein
gesetzt11, so nicht al-.zep
tieren. Die Forderung nach 
Anerkennung als Kriegsge
fangene ist für Scho1z 
bei spielsweise, da recht
lich nicht möglich, "abso
lut unakzeptabel" . über 
konkrete Haftbedingungen 
könne man reden, dennoch 
sei ein Hungerstreik ein 
unverhältnismäßiges Hit
tel . Zwangsernährung hält 
Scholz für "ein Mittel, 
das gegebenenfalls einge
setzt werden muß" . Grund
sätzlich mißt der Senator 
im Strafvollzug den glei 
chermaßen 1 egi timen Aspek
ten "Resozialisierung" 
und "Sicherheit" denselben 
Rang und dieselbe Bedeu
tung zu : Er spricht vom 
"Gleichmaß" beider Berei
che. 

Eines liegt dem neuen 
Justizsenator besonders 
am Herzen: OieBeschleuni
gung sogenannter Großver
fahren vor den Gerichten, 
vor allem im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität. 
Hier mangelt es, das 
sieht der studierte Volks
wirt ganz deut1 i eh, an der 
geringen wirtschaftswis 
senschaftlichen Ausbildung 
der Juristen. Scholz 
braucht für die kompli
zierte Materie kraß ausge
drückt Richter , die Bilan-



zen lesen können. Bestimmte 
langwierige Strafprozesse 
sollen nach seiner Vor
stellung auf verfahrens
mäßige Probleme untersucht 
werden; Scholz hält es 
nämlich für problematisch, 
daß im Unterschied zum 
"großen Wirtschaftsverge
hen . . .. der kleine Laden
dieb mit Sicherheit seiner 
Strafe zugeführt wird" . 

Er will deshalb auch 
den Gerichten den nötigen 
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der Wirtschaftsreferenten 
vorhanden ist. Andere Bun
desländer hätten diese 
Probleme auch, dochßerlin 
muß nach Auffassung von 
Scholz "den Anstoß geben" . 
Denn angesichts der Sub
ventionen, die die Stadt 
erhält, und ihres häufi
wirtschaftswissenschaftli
chen Sachverstand beibrin
gen, wie er beispielsweise 
jetzt schon bei den Staats
anwaltschaften in Gestalt 

DER JVA TEGEL 

Obwohl schon des öf
teren angeregt und auch 
von der Küchenleitung zu
gesagt, daß man die Sache 
gründlich überdenken wür
de, produziert die Tege
ler - Küche das Essen 
scheinbar noch immer in 
Mengen. Es war schon lan
ge gefordert worden: Quan
tität einzusparen, dafür 
Qualität aufzuholen . 

Man muß annehmen; 
wenn man mittags zufällig 
das Leeren der Essenkübel 
vor dem Küchengebäude be
obachtet, die jeweils aus 
den einzelnen Häusern zu
rückgebracht werden, daß 
sich in dieser Richtung 
noch immer nichts getan 
hat. Es werden immer noch 
Unmengen an Resten in 
die Abfallkübel entleert 
und das ist schließlich 
nicht ein Z~ichen des 
Uberflusses, sondern man 
kann auch daran erkennen, 
daß das Essen nicht gera-

de schmackhaft und bekömm
lich ist, denn wenn es so 
wäre,dannwürde wohl nicht 
soviel indie Schweinetrö
ge wandern. 

Da ist z . B. Kritik an 
der sQgenannten Flüssig
kost zu üben. Insassen, 
denen Flüssigkost verord
net wurde, bemängeln, 
daß die Suppe ma! zu dünn, 
dann wieder zu dick ist 
und in keine Geschmacks
richtung einzuordnen ist. 
Wer Flüssigkost hat, be
kommt täglich drei Eier 
und dreimal Suppe, die 
ein normales Essen erset
zen so 11 en. Man so 11 te bei 
der Zubereitung etwas we
niger Wasser und Chemie 
verwenden, vielleicht 
ist sie dann bekömml i eher. 
Der Frage nach dem Fett, 
das normalerweise nur in 
der Suppe enthalten sein 
sollte, da sei t eini
ger Zeit an Flüssigköst
ler kein Stück Margarine 
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genMißbrauchs ist Berl i n 
nach Auffassung des erneut 
Heimgekehrten "besonders 
verfplichtet, in diesem 
Bereich füreine effizien
te Strafrechtspflege zu 
Sorgen - das schulden wir 
dem Steuerzahler!" 

- thal 
(entnommen aus dem Tages
spiegel) 

mehr zur Ausgabe gel angt, 
so I I te man auch nachgehen , 
denn von Fett ist in der 
Suppe keine Spur. Auch 
die Obstzuteilung ist an 
dieser Kost zu bemängeln, 
da an Flüssigköstler ke in 
Kernobst ausgegeben wird , 
bekommen sie statt Äpfel , 
Apfelmus. Ande rseits be
kommen sie aber Birnen zu
geteilt und man fragtsi ch 
wieso? Dann sollte man 
auch das Apfelmus weglas 
sen und eben Ihnen d ie 
Äpfel zugestehen. 

Ein spez i e 11 er Krit i k
punkt ist immer noch die 
Ausgabe des Fleisches. 
Es ist schon oft von uns 
auf die sonntägliche 
''Schuhsoh 1 e" (R i nderbra
ten) hingew iesen worden , 
doch bis heute ist a uch 
hi~r keine Ände r ung e r
folgt. Oie Fleischport io
nen kommen weiterhin ka l t 
zur Vertei Jung in die ei n
zelnen Häusern . 

'DER LICHTBLICK' 
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(Wie vom Le i ter der Wirt 
schaftsa bte ilung zu ver
nehmen war, soll sich nun 
endlich etwas tun . ) 

Warten wir ab und wi r 
werden sehen ob t a tsäch
lich eine Ände rung er
fol g t. 

TEGEL - INTERN 

Rei ni gung der Es senkü be l 
noch imme r zu bemängeln, 
da di e Reinigung in der 
Spülküche unzurei chend 
i st und die Kübel wieder 
fettig in die Häuser zu
rüc kkommen . Auch braucht 
man nicht noch e rst da 
rauf hinzuweisen, daß die 
Kübel noch immerstark de
formiert und unzure ichend 
und zum Te i 1 noch nicht ~ 

:·:······ ~~· · ........ .:~=-= :-. :-:--: .... ~,.:~~::.:::: .~-..::.: :.:.-:=.::::·~=~=:..:=::x::~ 

;~: Wi r erlauben uns hier 
;~~ einen wöchen t lichen Spei
:;:: seplan der JVA Preunges-.,. 
:~; heim (Frankfur t) zu ver-
:? öffentlichen , der zeigt .,, 
~~ wie Abwechslungsreich das 
.. ;.: . . K Essen ~m Knast se~n kann . 
:::: 
:::: 
:::--.-:·: 
·::: 

·:·: einmal nit einem Deckel ~ 

Ei n we i terer er"leb-
1 iche r Kritikpunkt ist 
noch immer die Ausgabe 
des Essens und nach unse
ren Erkenn t nissen ist d ie verschlossen , sondernein- :::: 

.;·· 
~~~=~~-t·:-: :: :-:·:.:·:·! : :H t:;~t;·;h!'j~ftl :1Ut~ t ~t~ ;,;~~J S S ljJ~ J.~J.:;i=fS.'S~:·:·:;:,;,~::;::::::::·.::: ; ;·.:; ·; ::)~ • ; : :::::::~::::::::: ::!::::ji 

Es wäre zu b egr üßen, 
wenn unsere Küchengewal 
tigen diese Anregung zur 
Kenntnis nehmen würden , 
um mal zu überlegen was 
auch hier in der JVA Te
gel zur Bereicherung des 
Speiseplanes beitragen 
könnre . - red-

S P E I S E P L A N 

für die Zeit vom 5 . Juli bis 11. Juli 1981 

PREUNGESHE I M/ OFFENBACH I HANAU / // 

TAG 

5 . 7 . 
Sonn t ag 

6 . 7 . 
Montag 

7. 7. 
Dienstag 

8 . 7. 
Mittwoch 

9 . 7. 
Donnerstag 

1o . 7 . 
Frei tag 

11. 7. 
Sonnabend 

MORGENS 

We ißbr ot 
Marmelade , 
Ka f fee , Kuchen 

Br o t , 
1 Ei , 
Kaffee 

Brot, 
Marmelade , 
Ka f fee 

Brot , 
Wurst 
Kaffee 

Brot 
J oghurt 
Kaffee 

Brot 
Marme l ade , 
Kaffee 

Brot , 
Käse, 
Kaffee 

NITTAGS 

Vorsuppe 
Schweinebraten, Soße, Kartof. 
Blumenkohl , Pudding 

Vor suppe 
Rinderhaschee, Nudeln 
Paprikasalat 

Vorsuppe, 
Hackbraten , Soße, Kartoffeln 
Rotkrautgemüse 

Vorsuppe , 
Bohnenfleisch , Kartof . 
Frischobst 

Vorsuppe , 
Kal bsfrikassee, Reis, 
Erbsengemüse 

Vor suppe , 
geb . Fischplatten , 
Kartoffel salat , Remouladensoße 

Fri schgemüseeintopf, 
1 Brötchen 

ABENDS 

Brot, Tee 
Käse 

Brot , Kaffee , 
Wur st 

Br ot , Tee 
1 Brather ing 

Brot, Tee 
Tomaten 

Br ot , Ka ffee 
Wur st 

Brot , Kaffee 
Quark mi t Fr uch t 
Fr ischobs t 

Br ot , Ka ffee , 
Wu r st 

zuzüglich morgens und abends Margarine 111/11 Xnderungen vorbehalten 
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fachmit Papier abgedeckt, 
zur Ausgabe in die jewei
ligen Häuser gelangen . 
Dazu muß man noch anfüh
ren, daß das heute zwar 
nicht mehr so oft vorkommt, 
aber es geschieht doch im
mer wieder . Dieses Problem 
ist schon oft besprochen 
und auch bemängelt worden, 
dennoch wurde bislang 
nichts unternommen, um 
zumindest die offensicht-
1 ichsten Mängel zu besei
t i gen . 

Wie schön wäre es, 
wenn man den Tegeler -
Speiseplan etwas abwechs
lungsreicher gestalten 
würde und vielleicht so 
lang vermißte Dinge, wie 
etwa frische Salate, Gur
ken, Tomaten, grüne Sala
te und vielleicht auch 
mal wieder richtig ge
kochte Kartoffeln und vor 
allem Nudeln brächte. 
Auch sollte man für den 
katastrophalen Möhrenein
topf, oder für das sonn
tägliche Möhrengemüse et
was anderes auftischen, 
denn diese jeweilige Es
senausgabe geht fast im-

INFORMATI ON 

mer komplett zur Küche 
zurück und wandert in die 
Schweinetröge. Welch ein 
Festschmaus für unser 
Borstenvieh, wenn nicht 
auch ihnen die Möhren 
mittlerweise zum Alptraum 
geworden sind. 

Wir wissen selbst, 
daß das Kantinenessen ge
nerell abstumpft- nach 
einem Jahr schmeckt es 
Keinem mehr. Doch schon 
aus diesem Grunde sollte 
es so sein, daß nicht al
lein schon das Auge durch 
das angebotene Essen be
leidigt wird. Vorausset
zung dafürsind neue, sau
bere Kübel, Geschirr bei 
dem nicht das ganze Essen 
in einer Schüssel ver
manscht zu einem undefi
nierten Haufen, entgegen
genommen werden muß und 
vor allen Dingen: eine 
große Portion guten Wi I
Iens bei unseren Küchen
gewaltigen. 

Apropos Speiseplan: 
Wer ihn 1 iest, könnte 
denken: Gar nicht übel . 
Aber auch hier zeigt sich, 

wie geduldig Papier i st. 
Die Wirk! ichkeit sieht 
anders aus. Was der Gefan
gene täglich vorgesetzt 
bekommt, ist dürftig und 
ohne Abwechslung. Auf Hy
giene beim Austeilen des 
Essens wirdebenfalls in 
keiner Weise geachtet, 
aber darüber haben wir j a 
schon oft berichtet. 
Hygiene, aus dem Griechi 
schen kommend, heißt so
viel wie Gesundheitspfle
ge. Ein Fremdwort, das un
sere Küchengewaltigen 
nicht zu verstehen schei
nen. 

An den Spei sep 1 änen ist 
schließlich zu bemängeln, 
daß unsere ausländischen 
Mitgefangenen, die hier 
"Moslemkost" erhalten, 
täglich nur raten können 
was für sie aufgetischt 
wird. Für diese Kost gibt 
es leider noch immer kei 
nen Speiseplan und das 
sollte man doch schnell
stens abändern. 

(Zur Information: Al 
lein in der TA I I I erhal 
ten z. Zt. ca. 85 Auslän 
der Mos l emkost . ) 

-r i b-

ZURÜCK BLEIBT EIN PSYCHISCH GEBROCHENER, LEBENSUNTÜCHTIGER MENSCH 

ZUR SITUATION 
INHAFTIERTER IN BUN
DESDEUTSCHEN GEFÄNG
NISSEN: 
DAS POSITIONSPAPIER 
EINES NEUEN VEREINS: 

Uberbe I egung, Persona I
mangel, Sicherheitsdenken 
und Rauschg i ftprobleme 
kennzeichnen den Alltag 
in den bundesdeutschen 
Gefängnissen - doch wie 

es hinter Gittern aus 
sieht, interessiert heute 
kaum jemanden. Das war 
bis Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts anders: Die 
Diskussionen umdie bevor
stehende Strafvollzugsre
form gab manchem Po 1 i t i ker 
Gelegenheit, sich zu pro
filieren. Nach der Verab
schiedung des Gesetzes 
trat jedoch Ruhe ein, die 
Friedhofsstille gleicht: 
Die Gefangenensitzen 1 aut 
Gesetzestext nicht länger 
im "Verwahrungsvollzug", 
sondern im ''Behand 1 ungs 
vollzug"- ein Wort, das 
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manche Gefangenen ange
sichts derRealitäthinter 
dicken Mauern nicht mehr 
hören können. Weil sie 
vergessen sind, kein The
ma mehr für öffentliche 
Debatten, versuchen s ie 
jetzt verstärkt, sich Ge
hör zu verschaffen. Vor 
einigen Wochen wurde der 
"Deutsche Verein für Kri 
mi na I refo rm11 in Hagen ge
gründet, in dem neben Ge
fangenen auch Leute von 
"draußen" f ür Reformen 
des Strafvollzugs b i s h in 
zur Abschaffung des heu
tigen Reaktionssystemsar-
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beiten ~·Jollen (Kontakt
adresse : Manfred Raspe, 
Breslauer Straße 5, 5024 
Pulheim ) . An die öffent-
1 ichkeit wenden sich In
haftierte auch über den 
Reiner Padl igur Verlag, 
Schlosserstraße 1, 4600 
Dortmund , der die Reihe 
11Texte aus dem Strafvoll
zug11 herausg i bt , in der 
inzwischen drei Bücher 
mit Schriften von Gefan
genen erschienen sind. 
Einer der Autoren ist der 
Schriftsteller und Grafi 
ker Fe I ix Kamphausen, der 
in der Justizvol lzugsan
stalt Schwerteals Lebens
länglicher einsitzt . ln 
seinem Buch "Die Psychia
trierung" schildert er 
minuziös die Fahrt eines 
Lebenslänglichen, der ei
nen Antrag auf Urlaub ge
stellt hat, zu denpsychia
trischen Untersuchungen, 
seine Ängste, die Macht 
der Ärzte: ein Stück All 
tag aus dem 11Behand l ungs 
vollzug11 . 11Der Lichtbl ick'' 
veröffentl ichtnachstehend 
das Positionspapier des 
''Deutschen Vereins für 
Kriminalreform11 und jene 
leicht gekürzten Passagen 
aus Kamphausens Buch*), i n 
denen de r Inhaftierte den 
Psych iatern gegenüber
sitzt . 

*) in einer der nächs ten 
Ausgaben. 

I• I . DIE AUSGANGSS ITUATION 

Das deutsche Strafvoll
zugssystem steckt derzeit 
in einer Krise, die aller
dings von außen be
trachtet - kaum s icht bar 
ist . Der Gese l lscha f t ge
genüber präsentiert sich 
das Strafvollzugssystem 
immer noch durch seine 
vorgegebenen Zwecke: Ein 
dämmung der Kriminalität 
und Besserung de r Straf
gefangenen . 
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öffentlich nic~t ein
gestanden werden die ver
deckten Zwecke , deren 
wichtigster die symbol i 
sehe Funktion der Straf
justiz ist: Demonstration 
staatlicher Macht und 
Strafpotenz . Aufgrund des 
immer noch vorherrschenden 
Sühne- und Vergeltungs
denkens in der Bevölke
rung steht die Gesell
schaft den Gefangenen und 
daraus folgend der Straf
vo 11 zugsprob 1 ema t i k ab 1 eh
nend gegenüber. Das alte 
Vorurteil, der Straftäter 
repräsentiere "Das Böse 
an sich'' verdeckt den 
81 ick auf die sozialen 
Bedingungen, i nnerha 1 b de
rer sich eine sogenannte 
11 Kriminelle Karriere11 
entwickelt. 

ERGEBNISSE DER 
STRAFVOLLZUGSREFORM 

Die 1977 eingeführte 
Strafvollzugsreform weck
te anfangs bei den Gefan
genen Hoffnungen auf eine 
Verbesserung der Lebens
situation, die allerdings 
schnell wieder enttäuscht 
wurden . Durch das neue 
Strafvollzugsgesetz wurde 
lediglich ein besonderes 
Verwaltungsrecht geschaf
fen , durch das - zu min
dest dem Wortlaut nach 
das Schwergewicht von der 
Ven."ahrung auf die ••Be
handlung im Vollzug der 
Freiheitsstrafe•• gelegt 
( §§ 2 und 3 StVollzG) . 

Nicht geändert wurden 
durch die Reform die tra
ditionellen Strukturen 
des Verwahrvollzuges. 

Damit war der Grundkon
flikt im heutigen Straf
vollzug gelegt: Das be ibe
haltene, übertriebene Si
cherheits- und Ordnungs 
denken steht im krassen 
Widerspruch zum gesetz
lich verankerten Behand
lungsauftrag. Hieran muß 
die Strafvollzugsreform 

10 

zwangsläufig scheitern, 
und ihre Ineffektivität 
ist hinreichend durch die 
nach wie vor extrem hohen 
Rückfallquoten zwischen 
70 und 80 Prozent belegt. 
Eine derart ineffektive 
und dabei enorm kostenauf
wendige Institution wie 
der Strafvollzug ist in 
einer demokratischen Ge
seilschaft durch kein 
Sachargument mehr zu 
rechtfertigen. 

SITUATION DER 
VOLLZUGSBEDIENSTETEN 

Die mit der Behandlung 
beauftragten Vollzugsbe
diensteten stehen vor der 
unlösbaren Aufgabe, inner
halb einer Behandlung ver
hindernden, alten Gefäng
nisstruktur nun ihren Be
handlungsauftrag durchzu
führen. Daran müssen sie 
zwangsläufig scheitern, 
wenn sie ihren Auftrag 
ernst nehmen. Ein zweiter 
Grund kommt hinzu: Es ist 
versäumt worden, mit der 
Strafvollzugsreform auch 
das Berufsbild, und somit 
die Ausbildung der Voll
zugsbediensteten, grund
legend zu ändern. 

Damit steht einBedien
steter voreiner weiteren, 
schwer zu lösenden Aufga
be: Ausgebildet für Ver
wahrung und Sicherung, 
soll er Behandlungskompe
tenz entw i cke 1 n. Besonders 
deutlich wird dieses Ver
sagen in den Modellversu
chen des Behandlungswohn
gruppenvo 11 zugs. Ist der 
Bedienstete imNormalvoll
zug durch seine Verwahr
tätigkeit noch hinrei
chend legitimiert, läßt 
sich die Anwesenheit ei
nes für Verwahrung und 
Sicherung ausgebildeten 
Bediensteten im Behand
lungsvollzug nicht mehr 
rechtfertigen. Die Mehr
zahl der Bediensteten 
orientiert sich nach wie 



vor an den traditionellen 
repressiven und autori
tären Führungs- und Sank
tionsmechanismen und un
terläuft somit die Behand
lungsabsichten des Straf
vollzugsgesetzes. 

SITUATION DER 
FACHDIENSH 

Bei vielen Gefangenen 
bestand die Hoffnung, daß 
sich die Fachdienste in
nerhalb der Gefängnisse, 
also Psychologen, Sozial
arbeiter und Pädagogen, 
für Gefangeneninteressen 
einsetzen. Die geringe 
Zahl der Planstellen für 
diese Berufsgruppe führt 
jedoch zwangs 1 äuf i g zu e i
ner Uberforderung. Psy
chologen, Sozialarbeiter 
und Pädagogen im Straf
vollzugssystemkönnen aus 
Zeitmangel ihrem sozial
helfenden Auftrag nicht 
nachkommen und müssen sieh 
daher aufeine aktenmäßige 
Verwaltung der Gefangenen 
besch~änken. Ledig! ich 
eine "Feuerwehrfunktion" 
können sie in akuten Fäl
len ansatzweise über
nehmen. 
Zitat aus dem 11Sozialma
gazin11 Ausg. 10/80 S. 15: 

11 Im Zeitraum Juni 1977 
bis Oktober 1980 sind in 
der Vollzugsanstalt für 
Frauen ( Berl in I Lehrter 
Straße) vierzehn Mi tarbei
ter des Psychologischen 
und Sozialen Fachdienstes 
eingestellt worden. Drei
zehn werden Ende Septem
ber wieder gegangen sein, 
und wenn keine Nachfolger 
für die jetztAusscheicfen
den gefunden werden, wird 
die psycho-soz i a 1 e Bet reu
ung der rund e i nhundert
fünfzig inhaftierten Frau
en in den Händen der ein
zig verbleibenden Sozial
arbeiterin liegen." 

Die Hoffnungen der Ge
fangenen, daß sich durch 
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den Einsatz von Fachkräf
ten im Gefängnis an ihrer 
aktuellen Lebenssituation 
und an derGefängnisstruk
tur etwas ändern könnte, 
erweisen sich somit zur 
Zeit als illusionär. 

Wl SSENSCHAFT 
UND STRAFVOLLZUG 

Eine weitere Hoffnung 
hat sich als ebenso trü
gerisch erwiesen: Seit 
nunmehr sechs Jahrzehnten 
wird der Strafvollzug wis
senschaftlich begleitet 
und erfo~scht. Seit eben
soviel Jahrenerheben Wis
senschaft 1 er der versch i e
denen Disziplinen immer 
wieder die Forderung nach 
Änderung bzw. Abschaffung 
der Strafjustiz bzw. des 
St rafvo 11 zugs. Obwoh 1 die
se Forderung durch viel
fältige Forschung begrün
det und gerechtfertigt 
ist, findet sie bei den 
verantwortlichen Pol iti
kern kein Gehör. 

GEWERKSCHAFT 
UND STRAFVOLLZUG 

Seit langem wird ver
sucht, die deutschen Ge
werkschaften als Interes
senvertreter der Gefange
nen zu gewinnen. Dies 
stößt bei denen jedoch 
auf geringes Echo. Obwohl 
Gefangene in der Regel 
während der Haft in einem 
Arbeitsverhältnis stehen 
und auch nach der Haft 
wieder in das A~beitsle
ben eintreten, ist der 
Deutsche Gewerkschafts
bund nicht bereit, Gefan
geneninteressen als Inter
essen von Arbeitnehmern 
zu vertreten. 

GEFANGENE OHNE LOBBY !? 

Es sollte durch diesen 
kurzen Streifzug deutlich 
werden, daß die ungefähr 
50 000 gefangenen Frauen, 
Jugend! iche und Männer 
in Deutschland keine ln-
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teressenvertretung haben. 
ln dieser Situation gibt 
es nur eine Möglichkeit: 
Die Gefangenen müssen ih
re Interessen selbst ver
treten. Es hat in der 
Vergangenheit derartige 
Versuche gegeben, und es 
gibt sie immer noch. Al
lerdings stets regional 
begrenzt, oft politisch 
extrem gefärbt und fast 
immer in sich zerspl it
tert. Es ist zunächst zu 
prüfen, obeine personelle 
Basis in den Gefängnissen 
vorhanden ist, die sich 
als tragfähig fGr eine 
Interessenvertretung der 
Gefangenen erweist. 

I I. DIE PERSONELLE BASIS 

Eine Gefangenenorgan i
sation, die in einem re
gional nicht begrenzten 
Rahmen arbeiten will, 
steht voreinem grundsätz-
1 ichen Problem: Sie kann 
nicht ausschließlich nur 
Gefangene als Mitglieder 
haben . Einerseits kann 
durch die hohe Fluktuation 
innerhalb der Gefängnisse 
eine kontinuierliche Ar
beit nicht gewährleistet 
werden, anderseits lassen 
sich viele organisator i
sche Probleme nur unzu
rei chend aus derHaftsitu
ation heraus lösen. Eine 
Gefangenenorganisation ist 
darum auf die Mitarbe i t 
Nichtinhaftierter ange
wiesen. Es gilt also, ei
ne persone 11 e Basis inner
halb und außerhalb der 
Gefängnisse zu sichern . 

INNERHALB DER GEFÄNGNISSE 

Die Mehrzahl derGefan
genen leidet an psychi 
schen Defiziten, die wäh
rend des Sozialisations
prozesses erworben und 
durch die Haftzeit noch 
verstärkt werden . Zurück 
bleibt ein durch das 
StrafsystemGefängnis psy-
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chi sch gebrochener, zur 
Leben s untüchtigkeit e rzo
gene r Mensc h , der dann als 
' 'resozial i siert 11 entl as
sen und mit hohe r Wa hr
scheinlichke i t rückfälli g 
wird . 

Es i st j edoch n icht zu 
übe r sehen , daß in den 
l e t zten Jahren eine klei
ne, aber s t e tig wachsende 
Zahl von Gefangenen e in 
neues Selbstwertgefühl 
ent\oJi cke lt. Es ist ei n 
Typ von Gefangenen, der 
sich selbst, seiner Straf 
tat und seine r Haftsitua
tion, d. h . auch den gese 1 1-
schaft spol itischen Bedin
gungen von Krimina l i tät, 
Stra f jus tiz undStrafvo ll
zug , kri t isch gegenüber 
s t eht .. 

Diese Gefangenen s ind 
ni ch t mehr bereit, s ich 
kritiklos anzupassen, wo 
inhumane Gewaltstrukturen 
die Lebensmöglichkeiten 
mass iv einschränken. Im 
Gegente il: Diese Gefange
nen beg innen , s ich zu ar 
ti ku li e ren und konkrete 
Forde r ungen zu s t e l len . 
Es i s t nu r konse quent , 
wenn von d iesen Gef angenen 
versucht wi rd, d ie du rch 
das Strafvollzugsgesetz 
gegebene Aögl ichke i t 
de r Ge fangenenmitveran t 
wortung voll auszu schöp
fen. Ges tützt au f das 
Grundrecht der Ve r t r etung 
be rechtigter Int eressen 
in organ is ierte r Form, 
ve r suchen zur Zeit in ei 
nigen deutschen Gefängni s 
sen Gefangene, eine ln
sassen-lnte ressen-Vertre
tung zu gründen , um inne r
halb de r Ge fängnis se ihre 
Forde rungen durchsetzen 
zu können . Auf Grund die
ser Entwi ck lung besteht 
du rchaus d ie Mög l ichke i t , 
auf dieser Basis innerhal b 
der Gefängnis se eine Or
ganisation der hier be
schriebenen Art zu grGn
den. Vorausse t zung ist 
aber eine so lide Basis 
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aktiv Interessierter au
ßerhalb der Gefängnisse . 

AUSSERHALB DER GE FÄNiiN I SSE 

Schon immer sind enga
g ie r te Bü rge r in d ie Ge
fä ngni s se gekommen, um Ge
fangen e zu betreuen . Die
se Bet r euung ist in der 
Regel e ine Einzelbetreu
ung , mo tiviert durch den 
Wunsch , humanitäre Hilfe 
zu le is ten . Dies ist gut 
und dringend notwendig . 
Es kann aber nicht aus
sch li eß lich darum gehen, 
da s indiv iduelle Leiden 
e ines Einzel nen zu min
dern, sondern der Einzel
ne muß als Angehöriger 
einer ganzen Gruppe gese
hen werden , die nicht nur 
aus Gefangenen , sondern 
auch aus de ren Angehörigen 
und Freunden besteht . 

Ebenso mü ssen d ie ge
se l lscha f tli chen Bed in
gungen von Kr iminalität, 
St rafjus ti z undStrafvoll 
zug, klar gesehen und als 
gesellschaftspolitischer 
Fakt erkannt werden . Die 
Schuldfrage darf und kann 
nicht mehr ausschließlich 
als individuelles Problem 
gesehen werden, sondern 
s ie taucht auf a 1 s Verant
wor t ung de r Gesellschaft 
für den Gefangenen und 
fij r die Bedingungen, die 
Kriminalität ständig neu 
produz ieren . ln dem Maße, 
in dem GeFangenenarbeit 
Kriminalität auch in ihren 
gesell schaftlichen Wur
zeln erkennt, und nicht 
nua als indi vi due l les Ver
sagensprob l em beschönigt, 
wi rd s ie zu einer gesell 
scha ftspo 1 i t i sehen Arbe i t . 

Durch vermehrte Infor
mation über dieStrafvol l 
zugsproblema tik \•Jächst 
das Engagementdieser Bür
ger, und inme r meh r begin
nen, untere inander Kontak
te auf zune hmen, um gerne in
sam zu arbeiten. In zuneh
mendem Maße s t oßen Sozi a 1-
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arbe i ter, 
schaftler, 
chologen, 

Soz i·a 1 \oJ i ssen
Pädagogen, Psy
Theologen, Ju-

risten u.a. zu diesen Grup
pen. Damit ist eine trag
fähige Basis von Experten 
de r verschiedenen Berufs 
gruppen vorhanden, die de
tail I ierte Sachaussagen 
zur Strafvollzugsproble
matik machen können . 

Zusammenfassend kann 
Festgestellt werden , daß 
sich sowohl innerhalb \·1ie 
außerhalb der Gefängnisse 
eine Personengruppe for
miert, die zum gegenwä r
tigen Zeitpunkt durchaus 
erfolgversprechend in der 
Lage wäre, einen "Deut
schen Ve rein fürKriminal
reform11 zu gründen, mit 
der dringend notwendigen 
Arbeit zu beginnen und 
diesekontinuierlich fort
zuführen. 

I I I. MÖGLICHE STRATEGIE 
DER VERE INSARBE IT 

Im folgenden soll ver
sucht werden, eine mög-
1 iche Strategie der Ver
ei nsa rbe i t zu beschreiben. 
Um in diesem Abschnitt 
nicht zu theoretisieren, 
sollen Beispiele einer 
möglichen Praxis aufge
zeigt werden, und zwa r im 
Bereich langfristiger und 
mittelfristigerMaßnahmen. 
Es besteht die Möglich
ke't, daßlangfristig for 
mulierte Zielevon den di
rekt Betroffenen, den Ge
fangenen, nicht immer 
nachvollziehbar sind . Es 
ist verständ l ich , daß s ie 
eher auf direkte Hilfe in 
konkreten Si tuati onen hof
f en . Durchdie ausschließ-
1 iche Verfolgung lang:r i
stiger Zielekann es daher 
zu einerDistanzierung von 
der Basis kommen. Lang
fristige Zielsetzungen 
1 assen sieh aber mit kurz
fr i stig helfenden Maßnah
men verknüpfen . Es ist so
mit auch mög l ich, humani-



täre. Einzelfallhilfe mit 
entfernter 1 iegenden Zie
len zu verbinden. 

U11i:er der J'bersc:1rift 

EIN BEISPIEL FÜR 
LANGFRISTIGE ZIELSETZUNG 

wird dieser Bericht in der 
nächsten "Lichtblick"-Aus
gabe fortgesetzt. 

Am Beispiel des Ausbil
dungsproblemsjugendlicher 

INFORMATION 

Gefangener soll die ganze 
Komplexität des Strafvoll 
zugsdilemmas aufgezeigt 
werden. Jugendstrafanstal
ten sind als erste Rekru
tierungsinstitutionen für 
Rückfalltäter anzusehen, 
und eine Vereinsarbeit im 
Bereich des Jugendstraf
vollzugs ist daher beson
ders wichtig. Anhand die
ses Beispiels soll gleich
zeitig die enge Verzahnung 
verschiedener Problembe
reiche aufgezeigt werden. 

§ 57 SrGB 
" BEWAHRUNG = AUSNAHMEFALL " 

Entgegen weitverbrei 
teter Ansicht, sowohl 
draußen - in Freiheit -, 
wie auch hier - in Un
freiheit -, ist die Straf
aussetzung zur Bewährung 
nicht Regel sondern Auß
nahmefa 11. 

Die Entlassung aus dem 
Vollzug setzt im recht-
1 i chen Norma 1 fa 11 die vo 1-
le VerbüBung der Frei
heitsstrafe voraus. Wäh
rend die vorzeitige Ent
lassung im Wege der sog. 
bedingten Entlassung, bei 
der ein Strafrest zur Be
währung ausgesetzt wird, 
den recht] ichen Ausnahme
fall darstellt. 

Im Jahresschnitt wer
den nur ca. 25 Prozent der 
in der Bundesrepublik In
haftierten gern. § 57 StGB 
vorzeitig entlassen. 1979 
wurden hiernach 12 011 An
träge positiv entschie
den. Dem gegenüber stehen 
42 242 Inhaftierte, die 
erst zum Endstraf zeit
punkt entlassen wurden. 
(Hierzu 'l ichtbl ick' Heft 
12/1980; Dr. G. Erkel, 
Staatssekretär des BJM). 

Es ist eine feststehen
de Tatsache, der § 57 StGB 

wird seit Schaffung der 
Strafvol lstreckungskam
mern (StVK), dem 1.1. 1975, 
äußerst restriktiv ausge
legt. Bereits vor dem Zu-
ständigkeitswechsel sah 
es für Inhaftierte, die 
auf eine vorzeitige Ent
lassung hofften, nicht 
rosig aus . 

Insbesondere gilt dies 
für Ber 1 in: 19 75 s tel 1 ten 
1 114 Inhaftierte aus der 
JVA Tegel einen entspre
chenden Antrag, von denen 
ledig! ich 106 mithin 
9,5 Prozent positiven 
Bescheid erhielten . Im 
Jahr zuvor - 1974 - , sind 
immerhin noch 20,9 Prozent 
der Anträge positiv ent
schieden worden. 

(Ein Bericht, über die 
erkennbare verschärfte 
Praxis der Strafvollzugs
kammern - im Heft 8/1975 
des 'Iichtblick' -,führ
te im Februar 1976 zu der 
"Kleinen Anfrage Nr. 54" 
des Abgeordneten Dr . An
dreas Ger 1 im Abgeordne
tenhaus von Berl in. Das 
vorgenannte Zahlenmateri
al ist der "Antwort des 
Senats" vom 12. 3.1976 
entnommen). 

13 

Die Vorausse tzungen, 
die von ~!nem Antragstel 
l er gern. §57 StG B erfü 11 t 
werden müssen, ergeben 
sieh aus dem Gesetzestext . 
Wobei nachfolgend allein 
vom Abs. 1 "zwei Dritte l '' 
die Rede ist. Der Abs . 2, 
der die vorzeitige Ent
lassung nach VerbOßung 
der Hälfte der Strafzeit 
vors ieht, hat ausgespro
ch~nen Ausnahmecharakter: 
1979 gab es im gesamten 
Bundesgebiet monatli ch 4 
bis 12 Fäl Je, in denen 
diese Vorschr if t ange
wandt wurde. 

§ 57 StGB. Aussetzung 
des Strafrestes. (1) Das 
Gericht setzt die Voll
streckung des Restes ei
ner zeitigen Freiheits 
strafe zur Bewährung aus, 
wenn: 
1. zwei Drittel der ver

hängten Strafe, min
destens jedoch zwei 
Monate, verbüßt sind, 

2. verantwortet werden 
kann zu erproben, ob 
der Verurteilte außer
halb des Strafvollzugs 
keine Straftaten mehr 
begehen wird, und 

3. der Verurteilte ein-
~tli 11 igt. 

Bei der Entscheidung sind 
namentlich die Persön
lichkeit des Verurteil
ten, sein Vorleben, die 
Umstände seiner Tat, sein 
Verhalten im Vollzug, 
seine Lebensverhältnisse 
und die Wirkun~en zu be
rücksichtigen, die von 
der Aussetzung für ihn zu 
erwarten sind. 

Sind die Voraussetzun
gen (1 - 3) erfül lt, so ist 
das Gericht verpflichtet, 
den Strafrest zur Bewäh
rung auszusetzen. Ein Er
messensspielraum ist ihm 
nicht einge räumt (vgl . 
Beck'sche Kurzkommentare, 
Band 10, Anm . 4 zu § 57 
StGB). 

'DER LICHTBLICK' 



Gefärlgnisleit~r hält nicht 
viel von Resozialisierung 
Ehemaliger Häftling lebt jetzt von der Sozialhilfe 
Von HARTWIG NATHE 

D o r t m u n d (lnw). Der Verwaltungsange
stellte Klaus-Jürgen Peters (34) steht - wie 
er sagt - vor dem Nichts. Ohne Arbeit und 
auf Sozialhilfe angewiesen, haust er in einem 
kleinen Zimmer, in dem er sich noch nicht 
einmal eine warme Mahlzeit zubereiten kann. 
Vor drei Jahren wurde er wegen Trunkenheit 

am Steuer und Fahren ohne Führerschein zu 
sieben Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Die 
Chance auf einen Wiedereinstleg ln ein aus
gefülltes Dasein mit Anerkennung und einer 
sinnvollen Arbeit hat ihm nach Ansicht des 
Diakonischen Werkes Dortmund der Leiter der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Castrop-Rauxel, 
Regierungsdirektor Weiter lttel, vorerst 
gründlich verpatzt. 

Als Peters im Mai 1981 im offe
ntm Vollzug der JVA Castrop
Rauxel war, b<>sorgle er sich, wäh• 
rend er Au-~:ang hatte, einen 
qualifizierten Arbeitsplatz in einer 
~roßen Behinderteneinrichtung 
im Ruhrgebiet .,Der Mann mach
te au! um: den <~llerbesten Ein
druck: ruhil'!, .<:lchlich und höf
lich''. urteilte der Geschäftsführer 
der Einrichtung nach der Vorstel
lung. Petcrs erhielt eine feste Zu
sa~e mit der Bedinguni. daß er 
spatc:;tens :.>m 1. Jum aniangen 
müßte. 

Obwohl der Verw::.ltungsange
l'tcllte noch im Juni cntlali~en 
werden :<olltl'. \'erbot ihm der 
JVA-Leiter die Aufnahme der 
ncuen Arbeit \\'<thrend seiner 
H:Jftz«.>it im orteneo Voll?.Ug. ,.Ich 
h;,b{' hier ~elbst Arbeitsplätze gc
nu~:-·. kommentierte Jttel seine 
Absage. Petcrs hätte seiner An
;;!cht nach in einer der Vertrags-

firmen der JVA bis zur Entlas
sung arbeiten können. "Alles an
dere hätte einen zu hohen Ver
waltungsaufwand bedeutet'', er
klärte der JVA-Leiier. 

,.Das isi für mich reiner Forma
lismus und Bürokratismus", meint 
der Geschäftsführer der Behin
derteneinrichtung. Peter-; habe 
dnmit \"Orerst die Chance nuf e!
nen langfristigen, seiner Ausbil
dune: Potsprechenden Arbeitsplatz 
verloren. 

Der Leiter des Diakomsche!'l 
Werkes Dortmund. Dietrich Bo
delschwingh, der Pefer~ helic,, 
wollte, :;chrieb daraufhin an den 
JVA-Leiter: ,.Auf Grund des Le
benslaufes von Herrn Petcrs wä
re e!: trotz seiner Qualif:katlonen 
f::.st unmöglich gewesen. ihm eine 
neue Lebenschance zu et·ö!fnen." 
D!e Absage de:; JVA-Leiters kön
ne man nicht gerade als Maßnah-

me zur Resozialisierung bezeich
nen .,Wir stehen erneut vor der 
Situation, daß ein Mensch in Ab
grunde gerät, die möglicherweise 
wieder in Richtung einer Anstalt 
Cühren", sclueibt Bodelschwingh 
weiter. 

Das nordrheL'l-westfälische Ju
,;tizministcrium schreibt zur Re
form des Strafvollzuges: "Eine 
wesentliche Neuerung ist die Ein
führung der Möglichkeit, Gefan
gene des offenen Vollzuges einem 
freien Beschäftigungs\·erhältnis 
nnch:!ehen zu lassen." Peters hätte 
für die neue Arbeit sogar auf sei
nen Urlaub verzichtet. den er noch 
im Gefängnis bekommen sollte. 
Jetzt steht er auf der Straße ... An
stntl einer sinnvollen Arbeit 
nachzugehen. koste ich den Staat 
jetzt wieder eine ;).Ienge Geld". re
sumiert der Verwaltungsange
stdlte. 

Fernkurse für Strafgefangene 
Große Ndchfrage in Justizvollzugsanstalten 

f-aq ac'l 1, ~emeinblh1cnden Kursen wie 
e wa die Vorbereitunq auf die mittlere und 
die Fachhochsdlulreife :;owlc auf das Abitur 
In ~..csen Bereichen sind alle zur Verfugung 
s:e .• enden F:eiplatze allcrdtnq;; ~chon verge· 
ben. Daqeqen stehen Platze in Sprach- und 
technischen Kursen noch zur Verfügung. 
Xach Ansicht Kleinmanns Ist dte Zahl der an 
B dung~maBnahmen Interessierten Häftlinge 

:lOch weltaus hoher anzusetzen, da dleses An
gebot noch nicht in allen Justizvollzugsanstal
ten hinreichend bekannt isl 

För~erunqsmaßnahm1•n zur bildunqsmafl gen 
RcsozlaiJ$1t'runq ,·on Strdlqelanqt:"nen durch 
Fernkurse fordert dit' Aktion Bildungsinfor
nJ.Ilion von den Justizministerien der Länder. 
\\'ie der Vorsitzende der \'erbraucherschutz
org<~nisation, Eberhard Kleinmnnn, m Slutt
q4rt '\'Or Journalisten erklcHte, ist bislang nur 
Bad«.>n-\\'urllembcrg dazu bereit, jöhrlich etwa 
50 000 D:-.f fur Fcrnuntcrrichtskursc, an denen 
liciftlin!Je teilnehmen, bcre,tzustcllen. Die Ak
tion Blldun{l:>mformalion, die slch seit 1972 
mit der \'ermittlun!J rlcr.ntiger Kurse befaßt. 
hat in dil!~<'r Zeit 300 Studienp!litze, die von 
buncle:;dcutschcn Femuntcrrichtsmstituten ko- ::-:eben der Ve:-mitt!unq der Freiplätze über
stcnlos zur Vcrf,Jgung gestellt wurden. c1n nimmt die Organisation auch die Beratung der 
Stwfgcfangene vergeben. Strafqefanqenen. Da die Gewahrunq eines 

FDP fü1 
Abgeordneter 

MÜ:XCHEN (SZl 
rokratismu~ und 
Abgeordnete Fritz 
welche Brietmark• 
dürfen. Insgesamt 
Flarh ausgemacht. 
chen. Das Thema • 
Fall eine3 Gefang( 
Anstal~sleitung i:l 
00-Pfenn!g-Brlefm 
gene dürfen nach 
l:chriften nur 60-P 

' Im Fall des ~ 
wohnte die Brief• 
Brief nach Ost.erre 
kiert werden. Die 
aur. daß die 60-P. 
Zweck bt, übermal 
bei Geiange~en zu 
währung und dam 
den Gefangenen Zl 
insgesamt zwölf • 
macht, d,e den Bri 
nen betreffen. Ub 
Briefmarkt·nzettel" 
tung:;vorschnften l 

des bayerischen J 

I 
Palette. 

Flath ,.icht m dlt 
höchstrichtet•liche 

Polizist ! 
zweiten 
Hannover (• 
alter Poliz 
HannO\'Cr ~ 
vor dem F. 
den. bereit: 
l\Iark-Bankt 
am l. Jun 
berclts eim 
haben. Dar 
nach seiner 
!Vlark. 

• Uns lleqen derzeit weit über 1000 ~achfra-j Freiplatzes in erster Linie von der Aussicht 
cwn aus Justizvoilzuqsanstalten vor•, berlch· auf den zu erwartenden Lernerfolq abhanqiq 
tcte der Orqanisations-\'ors.tzcnde. üm s1e aemach: w!rd, schließen nach Angaben der 
alle erfullen zu können, werden nach Ansicht Orqanisa:ion uberdurchschn!ttlich viele Straf
Kk'nmann, rund Z\'lel :\lillionen D:'>t benö:igt. I qefanqenen 1hrc Kurse ab: Von den 300 ver
'-.'nc:h Meinuno Kleinmanns darf die Hilfe für mitteilen Absolventen haben 70 Prozent 
Stralqt>fanocnc nicht mrhr l;jnqer alteine nur .durchqehalten•. Damit lleqt die Erfolgsquote 
den Privaten Herelch uberlas~en bleiben. B -, e~wa vil'rmal so hoch wie bei .normalen• 
sonacrs hoc:h bt n.tch Anqaben der \'erbrau· Fernschülern. von denen nur etwa 15 Prozent 
chcrorqanisation bei den Hill:hnqen die Nach- ihr Studium bis zum Ende belegen. (AP) 
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freien Schriftverkehr Gefangener 
:tth sieht in Briefmarkenregelung .,Bürokratismus und Verwirrung" 

Einen "Höchstgrad an Bu
·wirrung" sieht der FDP
;sth in den Bestimmungen, 
5trafgetangene empfangen 
derartige Vorschriften hat 
! sich zum Teil widerspre-
31.--tuell geworden, als der 

1 bekannt wurde, dem die 
aubing den Empfang einer 
.e verwehrte. Strafgefan
:ler der zahlreichen Vor
nig-Briefmarken erhalten. 
ubinger Strafgefangenen 
lnerin in Österreich, ein 
muß mit 90 Pfennig fran
staltslettung verwies dar-
1ig- Re(o!elung besteht. Ihr 
:n Be:,itz von Briefmarken 
hindern, um keine Ersalz
merlaublen Handel unter 
·möglichen. Flath hat nun 
tere Vorschriften ausge
erkeht' von Strafgetange
deo .. bundeseinheitlichen 
;; zu bayenschen Verwal
,.sonstigen Anordnungen" 
.zmini"teriums 1·eicht die 

· Sammlung, für die auch 
tanzen mit Grundsatzur-

;tand 
nkraub 
) . Em 29 Jahre 
:rermeistcr au~ 
am Sonnabend 
richter g<.>stan
·or dem 8 000-
:> am Frt>itag, 
3ieselbe Filiale 

überfall n zu 
~ erbeutete er 
;sage rund 7 000 

teilen bemüht wurden, eine Einschränkung des 
Rechts auf Schriftverkehr, das auch Gefangene 
haben, Der FDP-Abgeordnete widerspricht zwar 
nicht der Absteht,' Schwarzhandel und eine 
.,zweite Währung" in Strafanstalten zu unter
binden, .. ·erlangt aber eine großzügigere Rege
lung bel Briefmarken. F!ath: .,l\fan sollte nicht 
\'ergessen. daß ein Teil der Gefangenen Doppel
bnefe. Eilsendungen oder Einschreibebriefe zum 
Kontakt ·mit der Außenwelt benötigt:· hk 

Konflikt um Arbeit 
mit drogenabhängigen Gefangenen 

Unruhe gibt es zur Zeit in der )'1f:'benstelle 
der Jugendstrafanstalt Plotzensee in der 
Schönstedtslrdße in Neukölln. N<Jthdern Ende 
Juli nach Streitigkeiten unter MitMbcitcrn 
über die Arbeit mit den drogcnabhCingiucn 
Gefangenen dem bisherigen Leiter dt>r 
Nebenanstalt die OrqanJsahon.~!lewah entzo· 
qen wurde und an seine Stc lle der Leiter der 
Drogenstation in Plötzensee getreten w.tr, kam 
es mehrmals zu Unruhen unter den zur Zeit 
46 Jugendlichen. Sechs Gefangene, die sich. 
wie e~ bei der Justizverwaltung lueß, .beson· 
ders renitent• gezeigt hätten, "..-,uden nach 
Plötzensee verlegt. Inzwischen haben externe 
Mitarbeiter der Drogenberotung~stt>llen .Dro· 
genhllfe BerJin• und • Werkstatt• ein Haus· 
\:erbot erhalten; eine von den Gefangenen 
ohne Zus:immung des Anstalhleitefli orgaOJ· 
sierte Veranstaltung unter anderem mit dem 
stellvertretenden Berliner Drogenbeauftragten 
wurde von der Anstaltsleitung abgesagt. 

Bei dem Streit geht es nach Darstellung dl!r 

I Juslizverwdltung um das Konzept des Modell· 
projektes. Danach solllen ursprungheb die 
drogenabhangigen Gefangenen ln ein(!r ersten 

V olltrunken 

Stufe in Neukölln untergebracht werden. D1e 
Jugendl!chen. die bereit waren, an bestimm· 
ten Maßnahmen teilzunehmen, sollten dann m 
einer zweit..·n Stufe nach Plötzensee verleg~ 
werden. Wie es bel der Justizverwaltung 
h1eß, haben dann aber Mitarbeiter in NPU· 
kölln selber ein ähnliches Programm ftir Ge· 
fanqene in der Neuköllner Nt>benstelle ent· 
wickelt; es seien kaum noch, wie vorgesehQn, 
Gefangene nach Plöt:tensee verlegt worden. 
Daraus sE'ien dann auch personelle KonsP· 
quenzen gefolgt. Der Anstaltsbeirat in Plöt· 
zensec hat Inzwischen vom Ju.,t(z,;enator ge. 
fordert, das Hausverbol fur dte Drogenberater 
autzuhebcn und clie vorherigen Entscheidun
gen noch einmal zu überprufen. 

Riclt!cr ers~ gnr mcht ;:u IVorl J.:om• 
mc•1. IVas dr:r Zeuge spr.tciJ, ver
stmul l.:a:mt cint>r. • Val/tnmkenw, 
memte dma auch der Rrchter 11•1d 
be'ehrt~ ae~: Zeugen: •Nw: gei:cn 
Sre n:qi bitte ::ur Tür, jn, driickrrz 
d;c~ K!:rzi.:e l:erunter, cffnr.•t d1c 
Tti~.. .. Der ll':rge tnl's m:d der 
R drtn- r>ertngle dne \'t'riJandiung, 
:um,rl nebe1: dr:m nicht-:•cml'll
mllllgsfiilligen Zcuse11 auch em :wei
ter Angeklagter uiclrt crscl:i~•ltll 

.DiE 
?tmrJAIEN 
='iiHRIIA/6 
EER~:tcHS 

OBEN) 

im Zeugenstand 
»He Z u-r• ""11 Sie den Un-

tusd:ied von armnen und drnu
ße :ic - .. Aber, Herr Richter, ic/: 
wollte doclt sagerz •• ·" Di'r Zt:~ge 
vor dem A•"tsgcricllt 1'1 Socs! wollte 
- cdrr konnte - den Richter nic/Jt. 
vc•~tel;m, d~·r il:n nufforderle, derz 
Gerid;!sSrtnl :::11 t•cr:ns;en. Der Zeu
g~. der mit dem Angeklagten :u
~:trmncn ersclrier1cn W11r, hatte sicll 
nibrlic!J t•or der Vtrllandl:mg erst 
eiwnc! .'vl:tt nr1getrunken und war 
seiner Zunge 111c!1t mellr so recht 
m.u·htig • .. N11r ::wri Gla$ Bier .. , bc
tcuer~c er. Der Stan:5nm<mlt bestrllt: 
.. o.·r ist jn t>alltrunkcn.•• 

Auf jtdtw Fall $pmcll der Zc11ge 
1111 .ntruegl und li11ß den vor!'ll::endt!n 

c .. ~. 
Der 3escM•ll> dr~ Geriri:ts in der 

Dieos:ahls-Sacile: ,'Jeuer Termin nm 
1l. Sep:ember wn neun Ullr, poli
:ei/ir '•e 1. 'orfiihr:mg des -::ce1tPn A•:
!~k.'ng rn und 100 a\1nrk Gcld:;tra•c 
ftir dc,, Zeugen. NGtld ltnb' iciJ gr
Illig·•, mcmte dieser, als er von sei
ner Strafe lrörte . .. soll icl: gleich be
:nl:len?" 
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· Britische Presse 
sieht sich am 
Gängelband 

London (dpa) 
Trotz befUgen Widerstandes der Me

dien M.rd beute ln Großbritannien ein 
neues Gesetz wirksam, das Engriffe der 
Presse ln schwebende Verfahren verhin· 
dern soll. Es regelt, was Zeitungen, Ra
dio oder fernsehen Ober Verbrechen, 
Ermittlungen und Prozesse berichten 
dürfen. 

Wahrend der Erfinder des .Law of 
Contempt of Court• und Präsident des 
Oberhauses, Lord Hailsham, eine übera
lisierung beabsichtigte, wird das neue 
Gesetz von vielen Betroffenen als Einen· 
gung ihrer Freiheit empfu-nden. 

Ein Vergehen ist künftig beispielswei· 
se jeder Artikel, der .das beträchtliche 
Risiko birgt, daß der Fortgang der Justiz 
in bestimmten Verfahren ernsthaft ge· 
hemmt oder beeinflußt wird". Das höch· 
ste Gericht des Landes kann solche Per· 
sonen festnehmen lassen und zu zwei 
Jahren Haft oder unbegrenzter Geld· 
strafe verurteilen, die dagegen versto· 
Ben. Journalisten können in solchen 
Fällen auch nicht uneingeschränkt Aus
sagen über ihre Quellen ven\·eigern. 

5.inn de~ Gesetzes ist nach Ansicht 
seiner Befünvorter ein besserer Schutz 
für Festgenommene und Zeugen SO'Yiie 
Opfer von Erpressungen. In der Vergan
genheit ist es bei spektakulären Prozes· 
senwie dem Massenmord-Verfahren ge· 
gen den sogenannten • Yorkshire Rip· 
per• mehrfach zu umstrittenen Berich
ten britischer Presseorgane gekommen. 

Mehrjähri~e Haftstrafen 

für Polizisten gefordert 
ITZEHOE, 26. August (dpa). Freihelts

~tr 1fen von fünf und fünfeinhalb Jah
ren forderte der Staatsanwalt für die 
beiden Pinnebt•rger Polizisten, die vor 
dem Landgericht Itzeboe (Holstein) an
geklagt sind, in einer Re~ierzelle eine 
22jährige Frau vergewaltigt zu haben. 
Gleichzeitig beantragte der Staatsan
walt am Dienstag Haftbefehl ge~en die 
beiden vom Dienst suspendiE'rten Beam
ten. 

Der Anklage\'ertreter h!elt es !ür er
wiesen. daß die Angeklagten in der 
Nacht zum 20. Februar dieses Jahres 
eine Zahnarzthelferin vergewaltigt 
haben, die 10 betrunkenem Zustand als 
.,hilflo~e Person". in die Pioneberger 
Pollzeiwache eingeliefert worden war. 
Zuvor habe einer der Angeklagten be
reits bei einer Zellenkontrolle die Frau 
allem sexuell mißhandelt. Daher müsse 
er mit einem ~echs Monate längeren 
Freiheitsentzug bestraft werden. Es sei 
erwiesen, daß sich die Frau gegen einen 
gewaltsam vollzogenen Geschlecht~ver
kehr gewehrt habe. Somit sei von' Ver-
gewaltigung auszugehen. 

'DER LICHTBLICK 
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Zu dieser Thematik kur
sieren periodisch in Ge
fangenenze i tungen (aus
nahmslos positive) höchs t 
richterliche Entschei
dungen, die nur einen Feh
ler haben, sie sind unzu
treffend , bzw. nicht exi
stent. (Im 'l ichtbl ick 1 10/ 
1980 ve röff en t lichten wir 
ebenfalls eine diese r po
srtrven Entscheidungen, 
die wir der "Hornisse", 
(Herausgeber: Der Leiter 
der JVA Attendorn) ent
nommen hatten . AufdieUn
richtigkeit des Zi tats 
aufmerksam gemacht, f rag
ten wir bei der zuständi
gen Geschäftsstelle des 
BGH nach und erhielten 
die für uns negative Aus
kunft. Der Verantwortl i
ehe und dessen Motivation 
konnte jedoch nicht fest
gestellt werden). 

Festzuhalten bleibt: 
Das Verhalten im Vollzug 
darf jedenfalls von den 
Strafvollstreckungskam
mern nicht zur maßgebl i
chen Entscheidungsgrund
lage gemacht werden. Er
fahrungsgemäß läßt das 
unauffällige Verhalten im 
Vollzug keine Prognose 
für eine fehlende oder 
minimale Rückfallgefah r 
zu. Ebenso ist allgeme in 
dem sog. Vollzugss t örer 
keine negative Prognose 
zu s te 11 en. 

Jedem Antragste l ler 
insbesondere dem, der 
mehrfach bestraft wurde -
ist dringend zuempfehlen, 
gleichzeitig mit der von 
ihm zu unterschreibenden 
Einverständniserklärung , 
mit der das Anhörungsver
fahren eingeleitet wird , 
der StVK bei dem zustän
digen Landgericht ei ne 
persönliche Stellungnahme 
zuzuleiten. (Uber den An
trag entscheidet die StVK 
in deren Bezirkdiebetei
ligte Vollzugsbehörde 
ihren Sitz hat . Das Ak-
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tenze ichen i s t ggf. von 
dem zuständige n Soz ialar
bei t e r in Er f ahrung zu 
bri ngen) . 

ln der Stel lungnahme 
so l lte u . a. erk lä rt wer
den, wie de r Antra gstel 
l e r heute zuseiner Straf
t a t s teht . Hier i s t es 
ni cht ratsam, d ie Ta t zu 
beschön igen . Kri t i k an dem 
erkennenden Gericht ist 
ebenfalls unangebrach t . 
Bekannt ! ich gi lt unter 
Juristen ein rechtskräf 
t iges Urteil al s unantast 
bar, da hilf t auch kein 
noch so "schöne r Vo r t rag" . 
Dennoch kann angeführ t 
werden: Das Urte i l ist 
gerecht, doch empfinde 
ich es als zu ha r t. Sub
jektiv werden so ode r 
ähnlich auch ei n Großteil 
der Verur t eilten tatsäch
lich empf inden. Oi e Ursa
chen, die zu evt l . Haus
strafen gef ührt haben, 
sollten sach lich vorge
tragen we rden. Oft sind 
hierfür si t ua t ions beding
te Schwi e r igkei ten der 
Grund. Hervorgerufen z. B. 
durch lange Ei nschluß
zei t en -i ns besondere ~äh
rend der U- Haft oder 
weil beisp iel sweise die 
Frau oder Freundin "ab
gesprungen" ist. Primär 
bewert et d ie StVK sicher
lich die Vorstel l ungen 
des Antragstel le rs über 
se inen we iteren Lebens
weg - in Fre ihe it -, sei 
ne fam i l iä ren Bindungen, 
das soz ial e Umfe ld in das 
er sich begeben wird . Un 
bed ingt erfo rderlich ist 
der Beschäftigungsnach
we is für die Zeit nach 
de r Ent lassung. Freigäng
ge r, die im offenen Voll 
zug untergebracht sind, 
werden di esbezüglich ~ei 
ne Schwie r igkeiten haben . 
Anders ist es j edoch im 
geschlossenen Voll zug : 
Hier heißt es Eigeninit ia
tive zu entwi ckeln . Der 
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Berater des Arbeitsamtes 
ist regelrecht zu best ür 
men, ja, geradezu "festzu
nageln". Anders wird man 
kaum zu einer Besche ini 
gung kommen, aus der her
vorgeht: "Der Antragste l 
ler kann zum. . . (Zwei 
Drittel-Zeitpunkt) uls ... 
beschäftigt werden . 11 Die 
se Bescheinigung kann na
türli ch auch von e inem 
künftigen Arbeitgeber di 
rekt ausgestellt werden. 
Jedenfa l ls ist eine so l 
che Bescheinigung spä
testens im Anhörungster 
min derStVK zu übergeben. 
Den Richtern inden StVk 1 n 
s i nd die Schwierigke i ten, 
die mit der Arbeitsplatz
beschaffung verbunden 
siod bekannt. Aber auch 
die Tatsache, daß diese 
Schwierigkeiten zu meist 
ern s ind . Nicht zuletz t 
deswegen wird dieser Um
stand zum Gradmesser für 
die Prognose, ob der Ge
fa ngene künftig in soz i a
ler Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten 
führen 1r1i rd. 

Es ist mit einiger Mü 
he verbunden, jedoch nur 
auf diesem Wege steigen 
die Chancen, vorzeitig 
entlassen zu werden. 

Sch 1 i eß 1 i eh s te 11 t s i eh 
die Frage , aus welchen 
Gründen ist die Ausse t 
zung des Strafrestes der 
Ausnahmefa l l. 

Zum einen ist festz u
stellen, daß offenba r im 
BewuRtsein der Richter in 
den StVK'n die Aussetzung 
des Strafrestes zur Bewäh
rung noch imme r als Gna
denakt verwurzelt ist und 
eben nicht als generell 
letzte Stufe eines konse
quent durchgeführten pro
gressiven Strafvollzuges 
ve rstanden wird . Diese 
fü r Inha f t iert e negat ive 
Eins tellung entstammt 
mögl iche rwe i se dem Gr und
gedanken : Ei ne kGrzere 



Freiheitsstrafe kann kei
ne (re)- sozialis ierende 
Wirkung enthalten. Nach
folgende Erkenntnis ist 
hierbei völlig außer acht 
gelassen : 

11 Es zeigt s ich , daß 
die Haftdauer einen rela
tiv geringen oder übe r
haupt keinen Ei nf l uß auf 
die Konformität ha t oder 
da~ sie sogar abwe ichen 
des Verhalten fördert . 
Diese Ergebnisse und auch 
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unsere Ube rl egungen über 
den Ei nf luß der Mi thä f t-
1 inge ze igt e rneut, daß 
relat iv lange Haftst rafen 
kaum e i nen Ein fl uß auf 
d ie Resoz ial isi erung oder 
sogar e ine n nega tiven Ein
fluß haben11 (entnommen 
aus : 11 Ber icht über Ergeb
n is se einer empi rischen 
Unters uchu ng 11

, von Prof. 
D~ Opp , Un i ve rsität Harn
burg, Semina r für Sozial
wissenschaften , siehe 

NEUBAU HAUS 5 
DIE WUNSCHVORSTELLUNG 

ALS KONZEPT? 

Die Planungsgruppe ging 
von folgenden Vorgaben 
aus: 

a) Es soll auf insgesamt 
12 Stationen mit je 15 
Gefangenen Wohngrup
penvollzug durchge
fvhrt werden . Je zwei 
Gruppen können zu ei
ner Großgruppe zusam
mengefaSt werden . 

b) Die Teilanstalt V soll 
keine Teilanstalt für 
drogenabhängige Gefan
gene oder eine andere 
Spezialeinrichting wie 
etwa eine sozialthera
peutische Teilanstalt 
werden, sondern mit 
"Normalgefangenen" be
legt werden , die in 
den Arbeitsprozeß ein
gegliedert s i nd . 

BELEGUNG 

Diese Vor gaben führten 
dazu , folgende an die auf-
zunehmenden Gefangenen 
zustellenden Kriterien 
als ver-bindlich anzuse
hen : 

1 . Arbeitsberei tschaft 
und - pflicht 

2 . Gemeinschaftsfähi gkeit 
und Motiviert sein zur 
Erreichung des Voll
zugszieles 

3. Mittlere S t r aflänge, 
jedoch nicht meh r als 
5 Jahre bis z um vor
aussichtl ichen En t l as
sungszei tpunkt . 

Demzufolge meint e die 
Planungs gr uppe , da ß Son
der stationen f ür folgen
de Gef angenengruppen n i c h t 
e i nge r i chte t werden sol
len : 

Vollzugs stör er 
Ausländer 
Schüler 

Grundsätzlich 
Aufnahme finden 
folgende Gef angene : 

keine 
sollen 

Lebenslängliche in der 
Anfangsphase und Lang
strafer 
Drogenabhängige , Dea
ler und Händler 
Nich t a rbeiter 
Freigänger 

Sodann wur d en d i e ver
bliebenen Gef angenengrup
pen auf ihre Eign ung über
pr ü f t . Dabei ist die Grup
pe ·zu folgenden Einschät
zungen gekommen: 

1 . ERSTVERBiJSSER 

Sie sol l ten a us p äd
agogischen sowie spe zial-
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1 1ichtblick 1 1o/198o) . 
Zum anderen trägt si 

cher! ich die hohe Rü ck
fallquote dazu be i , daß 
der § 57 StGB so rest r ik
tiv angewandt wird. Neu
ere Unte r suchungen ~es 
Max - Planck - Instituts 
stimmen e i n wenig hoff
nungsvo 11 er . 

- kur -

·prävent iven Gründen von 
d e n übrigen Gefangenen 
mögli chst getrennt und 
a u f s eparaten Stati onen 
mit guten räumlichen Ver
hältnissen untergebracht 
werden. 

2 . LEHRLINGE 

Aufgrund der Schlüs sel 
zahl von einem Gruppenlei
ter für 15 Gefangene kann 
diese Gruppe besonders 
gefördert werden, zumal 
die lange Ausbildungs zeit 
eine dichte und kontinu
ierliche Betreuung n o t 
wendig e rscheinen läßt . 

3. LERHGANGSTEILNEHMER 

Die Teilnehmer an be
rufsausbildenden Ma ßna h 
men von 6 bis 12 Monaten 
Dauer sollen möglichs t in 
einer Teilanstalt z usam
mengefaSt werden. Die Zu
und Abführungsprobleme 
werden dadurch gemindert . 
Das gemeinsame Maßnahme
ziel mit anschließendem 
Freigang aus einem and e 
ren Bereich bzw. absehba 
rer Entlassung wird den 
einzelnen Gefangenen in 
der Gruppe stabil i sieren . 

4. GEFANGENE ZURERPROBUNG 
FÜR DEN OFFENEN VOLLZUG 
EINSCHLIESSLICH RÜCKVER
LEGER 

Auf einer "Bewährungs
und Erprobungsstation f ür 
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den offenen Vollzug" sol
len Gefangene aufgenommen 
werden, die von der Ein
weisungskommission aus 
dem offenen Vollzug nach 
Tegel zurückverlegt wor
den sind. Dabei wird es 
sich in den meisten Fäl
lern um ehemalige Freigän 
ger hande1n, die derzeit 
durch Vorkommnisse wie 
Verspätung, alkoholisier
te Rückkehr, Nichterschei
nen am Arbeitsplatz etc. 
als für den offenen Vol l 
zug ungeeignet angesehen 
werden müssen. Nach ge
zielten sozialen und psy
chologischen Hilfen sol
len sich diese Gefangenen 
durch geeignete Vollzugs
maßnahmen erneut erproben 
können. 

5 . ARBEITER 

Leistungsmotivierte Ge
fangene, die sich seit 
längerer Zeit am Arbeits
platz ber,.1ährt haben, sol
len in diesem Bereich 
ebenfalls Aufnahme finden. 

6. SICHERUNGSVERWAHRTE 

DieseSondergruppe wur
de in Abweichung zur Vor
gabe b) als geeignet ein
gestuft. Die Zahl der Ver
wahrten, die sich in letz
ter Zeit auf 15 eingepen
delt hat, wird sich wahr
scheinlich nicht erhöhen. 
Es wurde deshalb als sinn
voll erachtet, die ~iche
rungsverwahrten nicht mehr 
auf einer 22 Mann- Station 
der Teilanstalt I unter
zubringen . 

Nach dem der Bedarf an 
Plätzen für die o . a . Ge
fangenengruppen ermittelt 
worden ist, wurde von der 
Planungsgruppe einveFnehm
lich folgende quantitati
ve Belegunq unter Berück
sichtigung des einge
schätzten Bedarfs vorge
schlagen: 
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1 Station Sicherungsver
wahrte, 

3 Stationen Lehrlinge, 
einschließlich der jetzt 
in der TA I Unterge
brachten mit einem vor
aussichtlichen 'Straf
rest bis zu fünf Jahre, 

2 Stationen zur Erprobung 
für den offenen Vollzug, 

2 Stationen Erstverbüßer, 
einschließlich der jetzt 
in der TA I Unterge
brachten, 

3 Stationen Arbeiter mit 
einem voraussichtlichen 

:.strafrest von drei Jah
ren. 

Als Erstverbüßer werden 
diejenigen Gefangenen an
gesehen, die in den letz
ten fünf Jahren vor der 
gegenwärtigen Freiheits 
en t ziehung nicht mehr als 
insgesamt sechs Monate 
Freiheitsstrafe (auch Ju
gendstrafe und Ersatzfrei
heitsstrafe) verbüßt ha
ben. 

GRUNDPRINZIPIEN UND RAH-
MENBEDINGUNGEN FÜR DEN 
ARBEITS- UND AUSBILDUNGS
ORIENTIERTEN WOHNGRUPPEN
VOLLZUG DER TA V 

Die Teilanstal t V soll 
eine Vollzugseinrichtung 
sein , deren inhaltliche 
Ausgestaltung darauf aus
gerichtet ist, Gefangene 
durch Wecken und Fördern 
\ron Leistungsmotivation, 
gezielte therapeutische 
Einzelfallhilfe und viel
fältige Gruppentrainings 
ein straffreies Leben zu 
ermöglichen. 

1. LEISTUNG IM ARBEITS
UND AUSBILDUNGSBEREICH 

Der Vollzug in der 
TA ~~ wird an der Erzi ehung 
zur beständigen Arbeit 
sowie an der beruflichen 
Aus- und Fortbildung aus
gerichtet sein . 

Aufgenommen werden nur 
arbeitende Gefangehe, die 
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einen Zeitabstand von et
wa drei Jahren - bei Lehr
lingen fünf Jahre- bis zum 
voraussichtlichen Entlas
sungszeitpunkt sowie eine 
klare Strafsituation auf
weisen. Die Strafzeitkri
terien gelten nicht für 
die Sicherungsverwahrcen. 

Es besteht absolute 
Arbeitspflicht. 

Im Falle der Arbeits
verweigerung bzw. bei 
schulthaftem Verlust des 
Arbeitsplatzes soll eine 
umgehende Rückverlegung 
in einen anderen Vollzugs
bereich vorgenommen wer
den. 

Gruppenleiter und Grup
penbetreuer überwachen in 
enger Kooperation mit dem 
jeweils zuständigen Werk
meister das Arbeitsver
halten eines jeden Gefan
genen der Teilanstalt. 

Auf den Stationen vlird 
gem. vv Abs. 1 zu § 13 
StVollzG bei der Genehmi 
gung von Lockerungen maß
geblichen Einfluß haben: 
"Bei der Entscheidung ist 
zu berücksichtigen, ob 
der Gefangene durch sein 
Verhalten im Vollzug die 
Bereitschaft gezeigt hat, 
an der Erreichung des 
Vollzugszieles mitzuwir
ken". 

Mit pädagogischem Ge
schick sollen die Grup
penleiter Störungen im Ar
beits verhalten der Gefan
genen durch Motivierungs
arbeiten, aber auch durch 
Sanktionen besei tigenhel
fen. 

2 . AUSSENBEZIEHUNGSBEREI
CHE 

Die Angehörigen und an
dere Personen, soweit sie 
keinen "schädLichen Ein
fluß auf den Gefangenen 
haben" (§ 25 StVollzG) 
sollen so ".,ei t als mögli eh 
in die Betreuungsarbeit 



einbezogen werden. Dies 
kann insbesondere in Form 
von Sprechstunden, Kennen
lernen der Angehörigen 
durch den Gruppenleiter 
sowie durch Teilnahme von 
Kontaktpersonen an Veran
staltungen geschehen. Im 
Uinblick auf die o . g . 
Reststrafzeitrul kann im 
Rahmen eines Leistungs
vollzuges die Aktivität 
des Gefangenen hinsicht
lich seines Lernprozesses 
und seiner Anpassungsfa
higkeit an die Produkti
onsbedingungen der Anstalt 
durc(> qqziel te Lockerun
gen gefördert werden. Die 
Zulassung zum Freigang bei 
gleichzeitiger Verlegung 
in einen andere<1 Vollzugs
bereich wird die letzte 
Stufe dieser Förderung 
sein. 

3. FREIZEITBEREICH 

Wenn die meist labile 
Persönlichkeit des Ar
beitsgestörten den unge
wohnten Leistungsdruck 
längerfristig ertragen 
soll, sosind imRahmen ei
ner Freizeitpädagogik mög
lichst attraktive Angebote 
zu machen und zu fördern. 
Dabei ist besonders an 

Sport 
Basteln und 
Familienkontakte au
ßerhalb der Arbeitszeit 

gedacht . Der Trainings
gruppe Freizeit und Fit
neßtraining wird dabei ein 
hoher Stellenwert zukom
men. 

Fernsehen während der 
Ar bei tszei t ist untersagt, 
um Kranke, Bummelanten und 
Hausarbeiter nicht zu be
günstigen . 

4. BETREUUNGSBEREICH 

"Wenn ?in Krimineller 
in eine Justizvollzugsan
stalt eingeliefert wird 
und nichts anderes dazu
lernt als einen Beruf, 
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wird er die Anstalt ver
mutlich als Krimineller 
mit Berufsausbildung ver
lassen" (Rückert, 1974, S. 
91 ) .. Diese Erkenntnis wird 
das Hauptaugenmerk des 
Gruppenleiters auf die 
diejenigen Persönlich
kei tsstörungen lenken, die 
nicht nur die Leistungs
blockierung, sondern ins
besondere die Straffällig
kei t bedinge."l. 

Durch ausreichendes 
Fachpersonal müssen mög
lichst alle wichtigen 
diagnostischen und prog
nostischen Fakten gesam
melt werden, die den 
Standort des Gefangenen 
genau bestimmen und eine 
dauerhafte Verhaltensän
derung ermöglichen. 

Dies kann nur in einem 
möglichst angstfreien Kli 
ma der wechselseitigen 
Kommunikation und Koopera
tion zwischen Gruppenlei
tern, Gruppenbetreuern, 
externen Fachkräften und 
Gefangenen gelingen. 

Es sollen Trainingsfel
der zur Verfügunggestellt 
werden, in denen erwünsch
te Verhaltenpänderungen 
erprobt werden können: 

Gemeinschaftsleben in 
der Wohngruppe 
Arbeit und berufliche 
Fortbildung 
Einzelgespräche mit 
Fachkräften 
Angehörigenkontakte 
und Trainings 
Gruppendynamische Ver
anstaltungen 
Sozialpraktische Kurse 
Mitwirkungsgruppen 
Außentraining mit der 
Möglichkeit des siche
ren Freigangs aus einem 
anderen Vollzugsbe
reich . 

Um entsprechende Wir
kungen erzielen zu können, 
muß die Vollzugspraxis von 
mehreren Grundprinzipien 
getragen werden : 
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Dazu gehört einmal das 
Prinzip der freien Kommu
nikation innerhalb der 
r·lohngruppe und nur in Aus
nahmefällen auch darüber 
hinaus. Zum anderen das 
Prinzip der Hilfe zur 
Selbsthilfe, das darinbe
steht, ein Höchstmaß an 
Lernangeboten zu schaffen 
und schließlich das Prin
zip der Mitwirkung und 
Mitgestaltung wie es in 
der Selbstregulierung des 
Gruppenlebens, in der Ar
beit der Insassenvertre
tung, sowie in der Mitwir
kung jedes einzelnen Ge
fangenen an seiner Voll
zugsgestaltung zum Aus
druck kommt . 

Darüber hinaus wird ei
ne klare Vereinbarung zwi
schen Gruppenleiter und 
Gefangenen geschlossen, 
die an den in der thera
peutischen Auseinanderset-
zung bewährten Prinzipien 
von Eindeutigkeit, Ver
bindlichkeit und Offenbei t 
orientiert ist . 

Bewährte Prinzipien wie 
Vollversammlungen aller 
Beteiligten, wöchentliche 
Stationsbesprechungen,re
gelmäßigeFachmitarbeiter
konferenzen, selbständige 
und verantwortliche Be
treuung durch den Gruppen
leiter sowie regelmäßige 
Anleitung der Gruppenbe
treuer sollen als verein
bart gelten. Nicht zuletzt 
werden halbjährliche Kon
ferenzen mit dem Leiter 
der Arbeitsverwaltun~ und 
den Beamten des Werkdien
stes als sinnvoll erach
tet. 

Jeder Gefangene hat die 
Pflicht, an den vierzehn
tagigen Vollversammlungen 
sowie an den möglichst 
vierzehntägigenKleingrup
pen beim zuständigen Grup
penleiter teilzun~1men. 

Dieser sollte möglichst 
einmal im Monat mit jedem 
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Gefangenen, der ihmanver
traut ist, ein längeres 
Einzelgespräch führen . 
Einzelfallhilfe aus beson 
derem Anlaß wird darüber 
hinaus angeboten. Die 
Teilnahme an vereinbarten 
Trainings- und Förderkur
sen ist ebenfall s Pflicht. 

Folgende Kurse sollten 
fester Bestandteil des Be
treuungsprogramms werden : 
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Lernbehindertenkursus 
Schuldenregulierung 
Arbeitsrecht 
Umgang mit Behörden 
Autogenes Training 

- -Einzeltherapie im Aus
nahmefall 

Einzelheiten des Kon
zepts sollen unter Betei
ligung aller Betroffenen 
ausgearbeitet werden. 

DIE ARBEITSSITUATION IN DER JVA TEG EL 

Ein kleines Städtchen 
innerhalb der Stac'lt Ber lin 
ist die JVA - Tegel . Auch 
sie ist von Stacheldraht 
und Mauern umschlossen, 
wenn auch aus e i nem ande
ren Grund . Hier handelt es 
sich tun den " Knast " und 
aus Gründen der Sicherheit 
muß es einfach so sein. 
Sagt man ! 

Genau wie außerhalb der 
Mauern so s ind auch hier 
sämtliche soziale Schich
ten vertreten . Von dieser 
Struktuierung her gese
hen , bestehen auch die un
terschiedlichsten Bedürf
nisse in Bezug auf die 
auszuübende Arbeit . Denn 
arbeiten , genau wie d rau
ßen, muß ein jeder , wenn 
er sir;h etwas leisten 
will . Aber nicht nur des
wegen . Das Recht auf Ar
beit in Freiheit,hat sich 
hier drinnen umgewandelt. 

Die Gründe dazu liegen 
Z\vingend i m Strafvollzugs
gesetz und haben als gra
vierendes Ziel d ie Reso
zialisierung im Auge. Sie 
sollen , ihren Fähigkeiten 
ents prechend , eingesetzt 
werden.Vorhandene Neigun
gen intensiviert , Umschu
lungen,so~ie Ausbildungen 
in Berufen vorgenommen 
werden. Beinahe so wie in 
der Freiheit . Nur geschieht 
eben hier alles unter ge-
• .. dssen Recjlementierungen 
und dem sich daraus erge-
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benden Zwang . Die geringe 
finanzielle Entlohnung 
oder der Verschluß in den 
Zellen scheint nicht gera
de die geeignete Motiva
tion zu sein, um Nichtar
beiter - oder den Gefan
genen generell - die Ar
beit schmackhaft zu ma
chen. 

Unser kleines Städt
chen Tegel, hat im Durch
schnitt eine Dauerbelegunq 
von 1300 Mann . Demgegen
über stehen 1258 einge
richtete Arbeitsstellen, 
von denen aber im Normal
fall nur ca . 1000 besetzt 
werden können . Die Diffe
renz i m Angebot und die 
tatsächliche Besetzung, 
setzt sich aus den ver 
schiedensten Faktoren zu
sammen. Darunter fallen 
die Zu- und Abgänge; die 
Kranken und Rentner; Frei
gänger und Selbstbeschäf
tiger . Schon aus diesen 
Gründen sind 153 Inhaf
tierte nicht einsatzfä
hig. 

Zur Zeit beläuft sich 
die Zahl der Arbeitslosen 
in der Gesamtanstalt- al
so alle Teilanstalten um
fassend -auf 182 Arbeits
lose, die im Moment nicht 
eingesetzt werden können. 
Das schließt nic ht die 
Leute ein , die nicht ar
beiten wollen . Gründe für 
deren Verhalten gibt es 
diverse. Allein im Haus 
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III sind über 100 Mann als 
Nichtarbeiter gemeldet. 
Die Prozentzahl der Unwil
ligen dürfte bei etwa 30 
liegen. Leider waren aus 
den anderen Häusern keine 
vergleichsweisen Meldun
gen zu bekommen. Auch die 
Arbeitsverwaltung konnte 
nicht mit exakten Zahlen 
dienen, die den genauesten 
Stand hätten schildern 
können. Dabei sollte man 
aber bedenken, daß Statis
tiken aufzustellen ein un
dankbares Geschäft ist. 
Am nächsten Tag sind 
sie meistens schon wieder 
über den Haufen geworfen, 
da sich der "Jetzt-Zustand" 
laufend ändert. Mitschuld 
trägt auch die Fluktuation, 
die ein solches Unterfan
gen erschwert. 

Die Arbeitsmöglichkei
ten für den "Willigen", um
fassen eine sehr breite 
Skala von Auswahlmöglich
keiten . Angeboten wird Ar
beit in folgenden Betrie
ben: 

Malerei 
Schlosserei 
Buchbinderei 
Druckerei 
Tischlerei 
Schumacherei 
Bau 
Küche 
Schneiderei 
Bäckerei 
Innengärtnerei 
Glaserei 
Grauel 
Osram 
Polsterei 
Tech_.-Dienst 
Wäschetauschstelle 
Lehrbauhof 
Holzplatz 

der die Hauskammern 
einzelnen Häuser und 
Menge Hausarbeiter 
faktoren). 

jede 
(Kal-

Hinzu kommen Ausbil
dungsstätten in den ver
schiedensten Anstaltsbe
trieben. Die Universal -



Stiftung alleine unter
hält ungefähr 80 Ausbil
dungsplätze in der -~

stalt. zur Zeit sind da
von 68 Plätze besetzt. 
Ausgebildet werden bevor
zugt Leute, die nach Ab
schluß der Ausbildung, 
ihre erworbenen Fähigkei
ten im Freigang erproben 
können . Nicht immer ist 
das der Fall, sollte es 
aber sei~ . Doch macht die 
vollzugsbedingte Situation 
es nicht immer möglich, 
die Leute gleich in den 
Freigang zu schicken . Auch 
wenn vielleicht der Voll
zugsplan vorher darauf ab
gestl.mmt:.. \·lar. 

Folgende Lehrgänge bie
tet die Universal-Stiftung 
an.: 

Maler (6 Mon.) 
Metall (9 oder 12 Mon.) 
Isolierer (9 Mon.) 
Elektroinstallateur 
(24 Mon.) 
Steinsetzer (6 Mon.) 
Kfz . - Schlosser (24 Mon.) 

Diese Ausbildungsangebote 
werden vom Arbeitsamt, in 
Absprache ml.t dem Arbeits
einsatz, vermittelt . Vom 
Arbeitsamt werden diese 
Ausbildungen mit einem zu
schuß bedacht . 

Unter die nicht zu Ver
mittelnden fallen auch die 
Freigänger, die sich in 
der TA IV befinden. Im Mo
ment haben wir ungefähr 30 
Freigänger. Interessant 
dürfte vielleicht für man
che sein, daß sie für ihre 
eigene Unterbringung et\.,.as 
zu bezahlen haben. Die Ko
stenbeteiligung beträgt 
kalendertäglich 13,57 DM 
mit Verp=legung, ohne 
7,52 DM . 

Schulische Maßnahmen -
auch diese Plätze sind un
ter den Freiplätzen · zur 
Arbeit, in den genannten 
Zahlen - werden auch in 
dieser Anstalt seit län
gerer Zeit durchgeführt. 
150 Plätze sollen zur Zeit 
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dafür vorhanden sein . Be
legt dagegen sind nur ca. 
80 davon . Dieses liegt 
teilweise an dem Mangel 
an Lehrkräften, an dem 
Desinteresse vieler Gefan
gener, an bestimmten Teil
anstaltsleitern (aus einem 
Sicherheitsdenken heraus) 
und an dem normalen Aus
scheidungsprozeß bei man
gelnder Leistung . Zu die
ser besonderen Maßnahme 
sollten sich viel mehr Ge
fangene melden, da das 
Lernen nicht weh tut, be
zahlt wird und außerdem 
nicht viel Zeit in An
spruch r:immt. Man hat mehr 
Freizeit. Außerdem kann 
den Pluspunkt, für abge
schlossene schulische Maß
nahmen, fast jeder gebrau
chen . 

Einen ausgesprochenen 
Sonderfall in unserem Ar
beitsgefüge ist und 
bleibt vorerst - die Psy
chologische/Neurologische 
Abteilung . Sehr zum all
gemeinen Bedauern befinden 
sich dort noch keine the
rapeutischen Arbeitsstät
ten . Diese sollen aber , so 
Herr Seider (Chef der Ar
beitsverwaltung), in näch
ster Zeit eingerichtet 
werden . Solche Maßnahme 
erscheint auch unbedingt 
notwendig, wenn man die 
ganz spezielle Situation 
dort bedenkt . Schließlich 
handelt es sich dort um 
Kranke, um die man sich 
besonder s kümmern müßte . 
Man kann nur hoffen, daß 
die guten Vorsätze nicht 
wieder am fehlenden Per
sonal, oder an den fehler
~aften baulichen Gegeben
heiten scheitern werden . 

Der zweite Sonderfall 
ist die "Dealer-Station" 
in der TA I. Die Abtei
lung A 4 . Dort liegen die 
Leute, die im Verdacht 
s~ehen, mit Rauschmitteln 
gehandelt zu haben . Viele 
werden beim Termin von 
diesem Verdacht freige-
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sprachen . Im Moment bekom
men sie bis zum Freispruch 
oder der Verurt:eilung, ein 
Taschengeld . Mit diesem 
Betrag kann man aber, über 
den Zeitraum von Monaten 
rechnend, nicht auskommen . 
Möglichkeiten auch für 
diese Leute zu schaffen, 
sich ein Zubror verdienen 
zu können , sollte selbst
verständlich sein. Im t1o
ment läuft wohl gerade ein 
derartiger Versuch. Hof
fen wir, daß dieser Ver
such von Erfolg gekrönt 
sein wird . Die Arbeit sel
ber ist zwar als stupide 
zu bezeichnen, doch bringt 
sie doppelte Vorteile für 
diese Gru9pe der Gefange
nen. Erstens das Geld, 
zweitens kommen sie zu 
Zeiten aus den Zellen , in 
denen sie sonst unter Ver
schluß gehalren werden . 
Auch von dieser Warte her 
ist es also zu begrüßen, 
daß solche Möglichkeiten 
eröffnet werden. Die Ar
beit wird übrigens im 
Gruppenraum ausgeführt . 

Auf der Station 7 in 
Haus I, ist bereits seit 
langem eine therapeutische 
Werkstatt vorhanden . Wie 
mitgeteilt wur de , können 
sämtliche 15 Gefangenen 
auf dieser Station dort 
arbeiten . Auch diese Sta
t ion ist in sich selbst 
geschlossen, besteht aber 
aus Freiwilligen, die den 
Entzug der Drogen sich als 
Ziel gesetzt haben . 

BRAVO!!!) 

Einen weiteren Ausnah
mefall, anderer Art, gibt 
es zur Zeit auch noch hier 
in der Anstalt . Es handelt 
sich um die Firma Graue! . 
{Eine der zwei Privacfir
men in unserer Anstalt) 
Die Auswirkungen der Ar 
beitssituation draußen, 
sind nun auch innerhalb 
dieser Mauern zu spür en . 
Firma Grauel hat Kur zar-
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bei t eingeführt . Der Frei
tag als Arbeitstag ent
fällt . Eine Entschädigung 
für die Arbeiter in dieser 
Werkstatt - für den ent
fallenden Arbeitstag -
wird zwar in Erwägung ge
zogen, kann aber im Mo
ment nicht erfolgen . Die 
Situation wird von Seiten 
des Senats noch geprüft. 
Dies, so wissen alle In
sassen hier, kann eine 
lange Zeit in Anspruch 
nehmen. Bleibt nur zu hof
fen, daß w~r es hier mit 
einer Ausnahme zu tun ha
ben; daß andere Betriebe 
nicht folgen. 

Eine andere Sache ist 
es, daß leider noch immer 
nicht jeder an dem Ar
beitsplatz eingesetzt wer
den kann, an dem er gerne 
sein möchte. Sicherheits
bedenken der einzelnen 
Teilanstaltsleiter können 
das verhindern. Auflagen 
zum Beispiel, das der und 
der, nur in geschlossenen 
Räumen arbeiten dürfen, da 
Fluchtgefahr vorliegt. Es 
bleibt dann also dem Ge
fangenem überlassen, ob 
er sich einen solchen Job 
vermitteln läßt, der ihm 
nicht liegt, oder ob er 
auf das Taschengeld ver
zichtet und lieber auf der 
faulen Haut liegen bleibt . 
Bis ja bis eben die 
Fluchtgefahr nicht mehr 
vorliegt. 

Auf der anderen Seite 
fehlen in den Betrieben 
Leute, die die nötigen 
Qualifikationen mitbrin 
gen. Gelernte also, und 
Facharbeiter . Es sind dies 
Leute, die nach der Lohn
gruppe V bezahlt werden. 
Die Bezahlunq hier in der 
Anstalt wird in 5 Gruppen 
eingeteilt , die sich nach 
den Ecklöhnen richten. 
Gruppe I - 4.16 DM, Grup 
pe II - 4 . 88 DM, Gruppe 
III - 5 . 54 DM, Gruppe IV 
- 6.2o DM, und die Grup-
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pe V 
6,93 DM. 

(sehr selten) 
Zu diesem Geld 

kommen dann noch die Pro
zente, die die einzelnen 
Werkmeister dem Gefangenen 
für gute Arbeitsleistung 
zuschlagen. In der Theorie 
sind das bis zu 3o% . Al
lerdings ist dies dann ei!1 
Sonderfall. 2o% sind die 
Regel. Doch auch eine Pro
zentzahl darunter ist kei 
ne Seltenheit . Viel ist es 
nicht, was der Einzelne so 
nach Hause tragen kann . 
Sparmaßnahmen werden auch 
hier großgeschrieben . Wie 
ich finde, am falschen En
de . Geld ist halt auch 
h i er drinnen eine Motiva
tion, dem einzelnen Gefan
genen die Arbeit einiger
maßen schmackhaft zu ma
chen. 

Auch einen Anspruch auf 
Urlaub hat der Gefangene 
hier drinnen, wenn er 238 
Tage hintereinander gear
beitet hat. Genau 18 Tage 
sind es . Doch Vorsicht! 
Hier ist eine kleine Fal
le eingebaut . Fehlt der 
Gefangene auch nur einen 
Tag unentschuldigt, dann 
verliert er seinen Ur 
laubsanspruch. Er kann 
wieder von vorne anfa~gen 
zu zählen. Ein guter Rat 
also nebenbei. Bei der Un
terschriftenleist~~g für 
den Lob~streifen, einfach 
darauf bestehen , i n die 
Arbeitskarte einsehen zu 
dürfen. Jeder Fehltag muß 
entschuldigt sein . Für die 
Entschuldigungen gibt es 
Extraformulare, die über
all auf den Stationen aus
liegen sollten. Ist ein 
Tag als Fehltag vermerkt
vielleicht aus Versehen -
sogleich reklamieren. Ein
mal vorliegende andere Er
kenntnisse bei der Ar
beitsverwaltung, dieser 
Art - können l eider nicht 
mehr korrigiert werden und 
der so nötig gebrauchte 
Urlaub ist perdu. 
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Noch etwas in Sachen 
Urlaub. Es wäre sehr nett, 
wenn doch vcn Sei~~n der 
Teilar.staltsleiter end
gültig geregelt werde~ 
würde, daß der Urlaub in 
der Haft, besondere Pr~
vilegten für den r,efange
nen mit sich bri!1gt . Als 
Strafverschärfung empfinde 
ich es, • . .,renn der Urlauber 
in seiner Zelle einge
schlossen wird. Gerade für 
die Sommermonate ist eln 
annehmbarer Vorschlag zu 
unterbreiten. Schickt die 
Leute auf den Hof, damit 
sie sich ein wenig in der 
Sonne braten lassen kön
nen. Zäune, um die Gefan
genen am Weglaufen zu hin
dern, gibt es doch ~ohl 
genug in dieser Anstalt. 
Auch geöffnete Türen, in
nerhalb der einzelnen Ver
wahrbereiche, wären für 
diese Urlauber zu begrü
ßen. Urlaub , auch hier in 
Anlehnung zu draußen , 
sollte in erster Linie der 
Entspannung dienen. Soweit 
es unter den gegebenen 
Umständen eben hier über
haupt möglich ist. 

Über Arbeitsbedingun
gen und Betriebsklima der 
einzelnen Betriebe vierden 
wir in e i ner der nächsten 
Ausgaben berichten. Viel
leicht hilft auch das dem 
Elnzelnen , es einmal mit 
der Arbeit zu versuchen . 
Denn, so schlecht wie die 
Arbeit allgemein hier ge
macht wird, ist sie gar
nicht . Oder??? 

-war-

Hlffi.JEIS : 

Die gesetzlichen Grund
lagen, sowie der Ermes
sensspielraum bei der 
Handhabung des § 42 
StvollzG Freis tellung 
von der Arbeitspfiicht -
entnehmen Sie bitte dem 
'Lichtblick' 8/81, Seite 
17 ff. 

-red-



INFORMATION 

IsT DER PRINZIPIENSTREIT UM "ERZIEHUNG ODER STRAFEN" z~ ENDE? 

Aus DEM "KRIMINALPOLI TISCHEN PRoGRAMM" DER SPD: 
THESEN ZUR REFORM DES- JUGENDKRIMINALRECHTS ( ScHLuss ) 

T H E S E 10 : 

Jugendstrafe ist nur 
dann zu verhängen, wenn 
in der Str~ftat ein Aus
maß an Gefährdung erkenn
bar wird , welches die Be
gehung weiterer erhebli
cher Straftaten befürch
ten lJßt, und·wenn andere 
erzieherische Maßnahmen 
keine hinreichende Aus
sicht auf Erfolg mehr ver
sprechen. D.1rüber hinaus 
kann Jugendstrafe im Fal
le von Kapitalverbrechen, 
die in einem Katalog auf
zuführen sind, verhängt 
werden. Das Höchstmaß der 
Jugendstrafe beträgt im 
Regelfall fünf Jahre, nur 
bei den im Katalog fest
gelegten Kapitaldelikten 
soll das Gericht die Hög
lichkeit haben, imHöchst
maß bis zu zehn Jahren Ju
gendstrafe zu verhängen. 
Die unbestimmte Jugend
strafe wird abg~schafft . 
Die Bestimmu~gen des Pa
ragraph 27 .TGG sind zu 
überprüfen . 

Die gegenwärtige Rechts
lage macht nicht in aus
reichendem ~aße deutlich, 
daß die Verhängung von Ju
gendstrafe die Ultima ra
tio der zur Verfügung ste
henden erzieherischen 
Einflußmöglichkeiten dar
stellen muß. Außerdem ist 
das Tatbe~tandsmerkmal 
"schädliche Neigungen" 
geeignet, stigmatisier~nd 
zu \>'irken. 

Die vorgeschlagene De
fination für den Fall der 
Verhängung von Juge:tds tra
fe macht in A~knüpfung an 
Diskuss~onen auf dem Ju
ge~dgerichtstag 1977 die 
Ul tima-.ra L io-Funktion 
klar. Darüber hinaus ist 

die Androhung von Jugend
strafe bei Kapitalverbre
chen aus Schuldgesichts
punkten nicht verzicht
bar, zumal auch das be
rechtigte Interesse der 
Bürger an einem Schutz 
vor Tätern von erhebli
chen Aggressionsdelikten 
berücksichtigt werden muß. 
Die Schaffung eines K~ta
loges erscheint sinnvoll, 
um die gesetzgeberische 
Entscheidung deutlich zum 
Ausdruck zu bringen, daß 
nur bei wenigen, ganz be
stimmten Kapitalverbre
chen aus Schuldgesichts
punkten Jugendstrafe ver
hängt werden kann. Die 
Verhängung bleibt in das 
ricnterlichc Ermessen ge
stellt, damit auch bei 
diesem Tatbestand die per
sönliche Schuld angemes
sen berücksichtigt werden 
kann. Im übrigen soll das 
Höchstmaß der Jugendstra
fe fünf Jahre betragen. 
Dieser Zeitraum erscheint 
einerseits auch unter Be
rücksichtigung einer in 
der Regel vorzusehenden 
vorze1t1gen Entlassung 
ausreichend, um den Täter 
mit den ~itteln des Ju
gendstrafvollzugs zum 
Beispiel durch schulische 
oder berufliche Ausbil
dung zu beeinflussen, 
ist aber andererseits für 
den Jugendlichen noch so 
überschaubar, daß er nicht 
~n }~tlosigkeit und Pas
sivität versinkt, die er
zieherisch~ Bemühungen 
unfruchtbar machen. 

Die unbestimmte Jugend
strafe leidet unter dem 
~1angel, daß der junge Ge
fangene nicht auf ein 
festes Ziel - einen festen 
Entlassungszeitpunkt -
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hin arbeiten ka:m, sondern 
plan- und ziellos die Zeit 
in der Jugendans cal t "über 
sich ergehen läßt". Eine 
:totivacion für die ge
wünschte Nitarbeit des 
jungen Gefangene:1 ist sehr 
viel schwerer zu erzeugen, 
wenn nichc gar unmöglich . 
Allenfalls wird eine äu
ßere Anpassung erreicht . 
Aus diesem Grunde ist die 
unbestimmt~ Jugendstrafe 
- die im übrigen zunehmend 
Heniger von den Jugendg~
richten verhängt wird -
abzuschaffen . 

Die Unterkonnnission ist 
der Auffassung, daß das 
Verbot der Strafaussetzung 
zur Bewährung bei einer 
gemäß Paragraph 30 Abs. 1 
Satz I JGG verhängten Ju
gendstrafe (Paragraph 30 
Abs. I Satz 2 JGG) weder 
inhaltlich noch systema
tisch überzeugt; es sollte 
deshalb abgeschafft wer
den. 

Im übrigen ist die Re
gelung des Paragraphen 27 
JGG dahin zu prüfen, ob 
sie neben der Betreuungs
weisung notwendig ist oder 
ob sie entfallen kann. 

THESE 11: 

Die Höglichkei t der 
Aussetzung einer Jugend
strafe zur Be~ährung ist 
im Katalog der Sanktions
möglichkeiten a:s Zwi
schenstufe zu erhalten. 
Unabhängig von ihrer Dau
er soll jede Jugendstrafe 
zur Bewährung ausgesetzt 
werden können . Jie Dauer 
der Bewährungszeit soll 
Z\>'ischen ein und zwei Jah
ren mit ~achträglichen 
Verlängerungs- und Ver
kürzungsmöglichkeiten um 
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bis zu einem Jahr betra
gen. Die Möglichkeit des 
Widerrufs der Aussetzung 
der Jugendstrafe zur Be
währung ist einzuschrän
ken . 

Die Unterkommission 
vertritt die Auffassung, 
daß die Möglichkeit der 
Aussetzung einer Jugend
strafe zur Bewährung im 
Katalog der Sanktionsmög
lichkeiten erhalten blei
ben muß . Zwar 111ird die 
Aussetzung zur Bewährung 
angesichts der Neueinfüh
rung einer erzieherischen 
Weisung, für einen be
stimmten Zeitraum mit ei
nem Bewährungshelfer zu
sammenzuarbeiten (ver glei
che These 8), in ihrer Be
deutung zurückgedrängt, 
sie ist jedoch als abge-
stuftes Reaktionsmittel 
Zivisehen Arrest und Ju
gendstrafe für den Jugend
richter unverzichtbar. 
Dies gilt insbesondere 
dann, 111enn zuvor verhängte 
erzieherische Maßnahmen 
eine Kooperationsbereit
schaft bei dem Probanden 
nicht haben herbeiführen 
können und ihm einerseits 
die Notwendigkeit dazu 
nochmals ausdrücklich vor 
Augen geführt 111erden muß , 
andererseits die soforti
ge Androhung einer länger
fristigen stationären Maß
nahme noch nicht erfor
derlich ist . Der Ultima
ratio-Gesichtspunkt der 
Jugendstrafe auch im Fal
leder-Aussetzungzur Be
währung und der Vorrang 
der Bewährungsweisung ist 
in einer veränderten Fas
sung des Paragraphen 21 
JGG zum Ausdruck zu brin
gen . 

Jede Jugendstrafe kann 
zur Bewährung ausgesetzt 
werden; die Einschränkung 
des Paragraphen 21 Abs. I 
und 2 JGG ist abzuschaf
fen. Heute \•7ird in der Re
gel die Höhe der Jugend
strafe, die zur Bewährung 
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ausgesetzt wird, nicht dem 
Erziehungsbedürfnis der 
Probanden für den Fall 
der stationären Behandlung 
im Vollzug angepaßt, son- · 
dern auf die willkürlichen 
Grenzen des Paragraphen 
21 JGG zugeschrlitten. Dies 
ist als unzulässige pa
rallele Regelung zum Er
wachsenenrecht angesichts 
der Priorität des Erzie
hungsgedankens im Jugend
recht nicht überzeugbar. 

Darüber hinaus ist die 
Dauer der Bewährungszeit 
flexibler zu gestalten. 
Sie sollte in der Regel 
zwischen I und 2 Jahren 
betragen, wobei Verlänge
rungs- beziehungsweise 
Verkürzungsmöglichkeiten 
um bis zu einem Jahr mög
lich und regelmäßig zu 
prüfen sind. Im Vorder
grund hat zu stehen die 
intensive Anfangsbetreu
ung durch einen Bewäh
rungshelfer; die oftmals 
rein verwaltungsmäßige Be
handlung von Probanden im 
Falle von längeren Bewäh
rungszeiten ("Karteilei
chen") sollte unterblei
ben . 

Schließlich scheint es 
- \.Jiederum im Hinblick auf 
den Ultima- ratio-Gedanken 
- erforderlich, die Mög
lichkeiten des Widerrufs 
der Aussetzung zur Bewäh
rung einzuschränken. Ein 
~hderruf sollte nur dann 
erfolgen, wenn weitere, 
nach Art oder Anzahl ge
lvichtige StraftatP.n gegan
gen wurden oder eine kon
krete Gefahr der Begehung 
solcher Straftaten vor
liegt. Vor dem Widerruf 
ist die mündliche Anhörung 
des Probanden und seines 
Bewährungshelfers obliga
torisch. 

T HE S E 12 : 

Die Verhängung von Ju
gendstrafe darf nicht 
rückfallbegründend ~m 
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Sinne des Paragraphen 48 
StGB tvirken. 

Die Verhängung von Ju
gendstrafe erfolgt über
"'iegend aus erzieherischen 
Gesichtspunkten. Jugend
strafe ist daher nicht ge
eignet, als Grundlage für 
die Rückfallvoraussetzun
gen des Paragraphen 48 St 
GB zu dienen, der im übri
gen von der Unterkommis
sion als dringend reform
bedürftig angesehen wird. 

T H E S E 13 : 

Die Gestaltung des Voll
zuges der Jugendstrafe ist 
nach sozial therapeutischen 
Grundsätzen auszurichten. 
Behandlung im Vollzug muß 
Angebotscharakter haben. 
Zwangsmittel sind auf das 
not'\.7endige Hindestnaß zu 
beschränken . Im Vorder
grund muß das Bemühen s te
hen, die Bereitschaft des 
jungen Heusehen zu wecken, 
an seiner Wiedereinglie
derung mitzuarbeiten. 

Unter Behandlung \vird 
ein Lernprozeß verstanden, 
der den jungen .Herrschen 
schrittweise mit einer 
planvollen, auf die Reali
tät bezogenen Lebensfüh
rung vertraut macht. Ihr 
Ziel ist die Chancenver
besserung für den Betrof
fenen . Therapeutische 
Maßnahmen im engeren Sinne 
haben Nachrang und ledig
lich eine flankierende 
und unterstützende Funk
tion. 

Die autoritäre Regle
mentierung des Vollzugs
alltags ist zugunsten ei
nes Freiraums der Eigen
verantwortung und Selbst
verwaltung abzubauen; den 
jungen Menschen sind ak
tive und produktive Teil
haberechte an der Erzie
hung und Behandlung ein
zuräumen. Die Anstalten 
sind in überschaubare 
Gruppen mit größtmögli
cher Autonomie zu glie-



der n . Den jungen Gefange
nen muß eine Individual
sphäre gewährleistet wer
den . Der Vollzug soll mög
lichst im Ionern und nach 
außen offen gestaltet ~-'er
den . Sicherheitsmaßnahmen 
sind auf das unerläßlich 
notwendige ~aß zu be
schränken , so das sie die 
Er ziehung und Behandlung 
nicht behindert . 

Die sozialpädagogische 
und sozialtherapeutische 
Aufgabenstellung der Ju
gendansta~ten hat sich 
auch auf die Organisati
ons- und Entscheidungs
strukturen auszuwirken. 
An die Stelle'eines immer 
noch verbreiteten autori
tären Führungsstils muß 
eine partnerschaftliehe 
Zusammenarbeit aller in 
der Anstalt Tät i gen unter
einander und mit den jun
gen Menschen treten . Die 
Entscheidungsabläufe in 
der Anstalt sind transpa
rent zu gestalten; die 
Entscheidungskompetenzist 
zu dezentralisieren . 

Auch die bauliche Kon
zeption der Jugendanstal
t en hat s ich der sozi al
pädagogischen und sozial
therapeutischen Zielset
zung unt erzuordnen . Zwi
schen der baulichen Ge
samtanlage einer Anstalt 
und den Verhaltensweisen 
und Verhal tensmustern j un
ger Menschen besteht ein 
unmittelbar er Zusammen
hang . Die Gesamtgröße ei
ner Anstalt darf 200 Plät
ze nicht übersteigen. 

T H E S P 14 : 

Die schulische und be
rufliche Bildung hat vor 
anderen Maßnahmen im Ju
gendstrafvollzug ~orrang. 

Der sozLale Reclttsstaat 
ist ver pflichtet , konkre
te Hilfen anzubieten. Für 
den Jugendstrafvollzug 
bedeutet dies , daß dem 
jungen Verurteilten ein 
Anspruch auf Aus- und 1-lei-

INFORM AT ION 
terbildung e i nzuräumen 
ist . so,.;reit er nicht an 
Bildungsmaßnahmen teil
nehmen kann, soll er in
nerhalb eines Arbeitspro
zesses mit qualifizierten 
Tätigkeiten beschäftigt 
~·Terden, rni t denen er spä
ter ~ach der Entlassung 
eti.vas anfangen kann Die 
j ungen Gefangenen sind 
entsprechend ihrer Lei
stung zu entlohren und 
voll in die Sozialversi
cherung einzubeziehen. 

T H E S E 15 : 

Die in Jugendanstalten 
tätigen ~1i tarbei ter müssen 
über eine besondere Qua
lifikation für Erziehungs
aufgaben verfügen. 

Alle ~ti tarbei ter sind 
für ihre Tät~gkeit im Ju
gendvollzug besonders aus
zubilden. Da auch der all
gemeine Vollzugsdienst in 
die sozialpädagogische Ar
beit einzubeziehen ist, 
erscheint es dringend not
,.;rendig, die Angehörigen 
dieser Berufsgruppe Ln 
den Stand zu versetzen, 
Handlungskompetenz im so
zialpädagogischen Bereich 
zu vermitteln . Darüber 
hinaus ist ein Auswahl
ver fahren zu ent\.Jickeln, 
das sicherstellt, daß nur 
solche Hitarbeiter ge,.;ron
nen '"erden, die für Erzie
hungsaufgaben geeignet 
sind . Auch di~ Weiterbil
dung der Mitarbeiter ist 
planvoll durchzuführen; 
jeder einzelne Bedienste
te hat regelmäßig teilzu
nehmen . 

THESE 16: 

Die Androhung von Un
tersuchungshaft ist mög
lichst zu vermeiden. Die 
Alternativen zur U-Haft 
sind auszubauen . Die Ge
staltung des U- haftvoll
zugs ist gesetzlich zu 
r egeln . Die V-Haftanstal
t en müssen über ein breit
gefächertes Angebot von 
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erzieherischen Hilfen ver
füge.,.. 

Die Unterkommission 
hält es insbesondere für 
erforderlich, daß vor Er
laß eines Haftbefehl di e 
Jug~ndgerichtshilfe ein
geschaltet wird . Fer ner 
soll durch Schaffung und 
Erweiterung alternat i ve r 
Hilfs- und Förderungsan
gebote (z . B. Übungs- und 
Er~ahrungskurse, intensive 
Einzelfallbetreuung , Er
ziehungsbeistandsschaf t, 
pädagogisch betr~ute \~ohn
gruppen, Erziehung in Fa
milienpflege. geeignete 
Erziehungsheime us.,•.) die 
Anordnung von Untersu
chungshaft vermieden wer
den. 

Soweit Untersuchungs
haft unumgänglich se in 
sollte, ist diese mög
lichst in besonderen An
stalten zu vollziehen . 
die über ein breitgefä
chertes und auf die be
sondtre Situation der Un
tersuchungshaft abge-
stelltes Erziehungs- und 
Behandlungsprogramm ver
fügen. Es kann indes auch 
sinnvoll sein , junge Un
tersuchungsgefangene in 
besonderen Abteilungen von 
Jugendstrafanstalten un
terzubringen, um deren An
gebote im Erziehungs- und 
Behandlungsbereich auch 
für diesen Personenkreis 
nutzbar zu machen und um 
die Kontinuität der Be
treuung gewährleisten zu 
können. 

Die Zeit der Untersu
chungshaft soll einersei t s 
dazu genutzt werden , Er
kennt~Lsse über die Per
sönlichkeit und den sozia
len Hinte~grund des i un
gen Henscl:len zu gewinnen 
sowie Vorschläge zur Pr o
blemlösung zu erarbeit en, 
andererseits mögl i chs t 
frühzeitig mit d~n Er zie
hungs-, Hilfs- und Be
handlungsmaßnahmen zu be
ginnen . 

I DER LI CHTBLICK I 



THESE 17: 

Der Jugendstrafvollzug 
ist in einem selbststän
gen Gesetz neu zu regeln. 

Die Ar bei tsent\vi.irfe des 
BMJ zur Fortent\i.Ti.cklung 
des Jugendstrafvollzuges 
erhalten Vorschläge, die 
einen Schritt in die Rich
tung einer umfassenden 
Kriminalrechtsreform dar
stellen und von daher un
verzicht bar sind . 

Eine Reform des Jugend
strafvollzuges erfordert 
eine entsprechende Form. 
Die Unterkommission hält 
daher den Vorschlag des 
BtU, die Regelung der 
Grundsätze des Jugend
strafvollzuges im Jugend
gerichtsgesetz vorzuneh
men und die Details seiner 
Ausgestaltung in einer 
Rechtsverordnung zu re
geln, für nicht zweckmä
ßig . Das Argument, daß 
die Beibehaltung der Re
gelung der Grundsätze des 
Jugendstrafvollzuges im 
JGG t r otz der damit ver
bundenen Aufteilung der 
gesamten Materie des Ju
gendstrafvollzuges auf das 
J ugendgerichtsgesetz, ei
ne Rechtsverordnung, das 
Str afvollzugsgesetz und 
bundeseinheitliche Ver
waltungsvorschritten die 
Einheitlichkeit des Erzie
hungsgedankens im Jugend
strafrecht stärker berück
sicht igen sowie den Ver 
zahnungscharakter mit an
deren Maßnahmen des JGG 
deutlicher herausstellen 
würde, überzeugt nicht. 
Der Einhei tlichkeit des 
Er ziehungsgedankens kann 
eher in einer umfassenden 
gesetzlichen Regelung 
Rechnung getragen lverden . 
Die Ve r zahnungmit Jugend
hilfemaßnahmen \vird auch 
nicht durch die Ent~rfe 
des BMJ erreicht, son~ern 
bleibt nach wie vor einer 
\ve i tergehenden Jugendkr i
minal r echt s refor m vorbe
halten . 

SEPTEMBER '81 

INFORMATION 

Dagegen \VÜrde der Ver
zicht auf eine umfassende 
gesetzliche Regelung in 
der Öffentlichkeit dahin 
mißverstanden werden, daß 
im Grunde eine durchgrei
fende Neugestaltung die
ses Bereichs nicht beab
sichtigt sei. Jedoch hät
te e1n Gesetzesbeschluß 
des Bundestages politisch 
eine tveitaus stärkere \Vir
kung als eine Rechtsver
ordnung. Der zu erwarten
de Hiderstand der Finanz
minister gegen die Jugend
strafvollzugsreform wird 
eher bei einem Gesetz zu 
überwinden sein. Im übri
gen sollte der Praxis 
nicht zugemutet werden, 
aus voraussichtlich fünf 
Rechtsquellen Hinweise für 
ihre tägliche Arbeit zu 
en tnehmeo. Ni eh t um-.resent
lich dürfte auch der Ge
sichtspunkt sein, daß ein 
Gesetz eine stärkere Ge
währ für den Bestand der 
beabsichtigten 
bietet . 

Reform 

Bei den unverzichtba
ren Vorschlägen des BMJ 
handelt es sich um fol
gende : 

Vorschriften über die 
Verzahnung des Vollzu
ges mit der Be\vährungs
hilfe; 
die Begründung der Zu
ständigkeit des Jugend
richters bei Erlaß ei
nes Haftbefehls; 
die Vollstreckung ei
nes Haftbefehls soll 
erst nach Anhörung der 
Jugendgerichtshilfe er
folgen (allerdings ist 
die Unterkommission der 
Auffassung, daß die An
hörung der JGH im Sin
ne einer Soll- Bestim
mung schon bei Erlaß 
des Haftbefehls wün
schenswert ist); 
die Strafaussetzung zur 
Unterbringung in einem 
Erziehungsheim (aller
dings weist die Unter-
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kommission darauf hin, 
daß es kriminalpoli
tisch sinnvoller ge,.,re
sen wäre, entsprechend 
dem Vorschlag der ASJ
Kommission die Alters
gruppe der 14- und 15-
jährigen vollständig 
aus dem Jugendstraf
recht herauszunehmen); 
der Vorgang der allge
meinen und beruflichen 
Bildung vor anderen 
~Iaßnahmen \vie bei
spielsweise Arbeit; 
die Wertentscheidung. 
daß Eingliederungshil
fen, Bjldung und the
rapeutische Maßnahmen 
Vorrang vor Sicherheit 
und Ordnung haben, es 
sei denn, daß die Ge
fahr strafbarer Hand
lungen oder schwerer 
Störungen im Anstalts
leben angewendet wer
den muß; 
die organisatorische 
Gliederung der Jugend
und Vollzugsanstalten 
in \.Johngruppen und 
Vollzugseinheiten so
wie die ständige Zu
ordnung eines qualifi
zierten Personals; 
der konsequente Ausbau 
der Bildungs- und Aus
bildungsstätten im Ju
gendvollzug; 
die Einrichtung von so
genannten Dependencen 
für kurze Jugendstra
fen und zum Z\veck der 
Entlassungsvorbereitung 
im Einzugsgebiet des 
jungen Gefangenen, um 
auf dieser Weise eine 
engeZusammenarbeitmit 
den für die Eingliede
rungshilfe zuständigen 
Stellen am \.Johnsitz des 
jungen Gefangenen zu 
ermöglichen; 
Verbot des Schußwaffen
gebrauchs zur Vereite
lung einer Flucht oder 
zur Wiederergreifung. 

Ende 



DIE VORLETZTE SEITE 

Gustav Regler 
WASSER, UNO BLAUE BOH
NEN 
Kiepenheuer & Witscn 
Köln 

ImHerbst 1932 erschien 
Gustav Reglers Roman Was
ser, Brot und Blaue Bohnen 
zum ersten ~fal, im Früh
jahr darauf gehörte es zu 
den Werken, die von den 
Nazis verbrannt wurden. 

~tit dem ganzen Engage
ment seines politischen 
Standpunkts und seiner 
Sprache hat er sich eines 
Themas angenocmen, das 
heute so aktuell ist '"ie 
vor 50 Jahren : der Situa
tion des Strafgefangenen 
und des Schei terns der Re
sozialisierung. Das Nach
denken über den Strafvoll
zug hat inzwischen zuge
nommen, Reformversuche 
sind gemacht, aber die hö
he der Rückfallquote zeigt 
nach \vie vor, wie wenig 
auch unsere Gesellschaft 
mit diesem Problem fertig 
\\'ird. 

Regler nimmt in seinem 
Buch leidenschaftlieh Par
tei für die Unterdrück
ten, in diesem Fall die 
Häftlinge Naumann, Nar
tens und Rotter. Naumann 
<ier Arbeiter, Nartens, der 
~tuttermörder, und Rotter, 
der Sozialist, versuchen 
jeder auf seine\~eise, mit 
der repressiven, entper
sönlichenden Gewalt einer 
Strafanstalt fertig zu 
werden . Die Gefängniswelt 

wird ?.um Spiegel der bür
gerlichen Gesellschaft : 
der Anstaltsbeamte gleicht 
dem Feld\vebel , der seine 
Rekruten schleift, um aus 
ihnen bessere Menschen zu 
machen, der Geistliche re
präsentiert das einfälti
ge Schema des Schuld- und 
Sühnedenkens. Der aufge
klärte Sozialist Rotter 
hat seine eigenen Gedan
ken : er entwickelt das 
~1odell einer humanen Re
sozialisierung, das durch 
eine Protestaktion durch
gesetzt werden soll. Es 
kommt zur Heuterei der Ge
fangenen mit all ihren 
Folgen: Militär greift 
ein und sorgt für eine 
tö t liehe Ruhe und Ordnung. 

Regler versteht sich 
als Anwalt, und aus diesem 
Bewußtsein bezieht der Ro
man das Pathos der Huma
nität und seine dichteri
schen Kraft. 

Fasil Iskander 
TSCHIK 
Geschichten 
aus dem Kaukasus 
Bertelsmann Verlag 
t-lünchen 

-lop-

Tschik ist ein Junge 
aus Suchum in Abchasian, 
\vO es be,.;raldete Hügel und 
Obstgärten gibt und das 
Schwarze Meer vor der Tür 
liegt, wo es das Haus mit 
vielen Tieren gibt , Schu-
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le und Milizs t at i on , und 
wo die Miliz gelegentl ich 
Spione fängt und Strich
mädchen . 

Tschik ist manchmal e1n 
Goldschatz, oft aber ein 
Schlitzohr. Er t r ickst die 
Erwachsenen aus , führt di e 
Kinder an der Nase her um. 
Er rauft gern, doch e i
gen t lieh spielt er 1 ieber, 
und noch viel lieber denkt 
er nach. Auf dieser Weise 
hat er schon vieles be
griffen . Tschik ist eben 
ein Denker, der das Ver
balten der Erwachsenen 
''zerdenkt" und feststel
len muß, daß das Leben ab
surd ist - selbst im pa
radiesischen Abchasien . 

Jack Higgins 
SOLO 

- lop-

Scherz-Verlag MUnchen 

Ein international ge
feierter Konzertpianis t 
ist zugleich einer der ge
fährlichsten ~1änner Eur o
pas . Bis er in seinem un
geheuerlichen Doppelsp i e l 
auf einen gnadenlosen Geg
ner trifft. Zwischen zwei 
gleich,.;rertigen Geheim
dienst - Spezialisten ent
wickelt sich ein Kamp f , 
der seine Spannung aus der 
Meisterschaft des Autors 
bezieht , der wie kaum e i n 
anderer die Fäden drama
turgisch zu ziehen ver
steht . Die Schlinge wir d 
immer enger , die Jagd i m
mer furioser - bis zu ei
nem Finale, das so ver
blüffend nur ein Higgins 
zu pr äsentier en versteht. 

- lop-
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So leben wir, ... 

.... so leben wir alle Tage 
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